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Am 25.05.2014 finden die Wahlen zum Europaischen Parlament statt. Die Informationskampagne des Européischen
Parlaments wirbt fur die Wahlen mit dem Slogan HANDELN. MITMACHEN. BEWEGEN.

Ausgeschlossen davon sind Drittstaatsangehdrige. Sie kdnnen nicht nur auf europdischer Ebene nicht HANDELN.
MITMACHEN. BEWEGEN., sondern — im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Staaten - selbst auf kommunaler Ebene
nicht mitbestimmen. Auch bei Volksentscheiden diirfen Drittstaatsangehérige und EU-Biirger_innen nicht HANDELN.
MITMACHEN. BEWEGEN. Dieses Drei-Klassen-Prinzip zeigt sich in Deutschland nicht nur bei politischen
Mitbestimmungsrechten, sondern auch in zahlreichen anderen Bereichen, etwa im Arbeits- und Sozialrecht.

Die in dieser Ausgabe versammelten Beitrage setzen sich mit den unterschiedlichen Zugéngen zur gesellschaftspolitischen
Teilhabe kritisch auseinander. Sie verweisen nicht nur auf weitere Demokratiedefizite der Europaischen Union, sondern
zeigen auf, dass mit der Europdischen Union, Migration nach Deutschland fiir die meisten unméglich, fir viele sehr
schwierig und nur fiir wenige leichter geworden ist. Die Beitrdge verdeutlichen auBerdem, dass es vor allem
Migrant_innenselbstorganisationen sind, die kritisch intervenieren und Wege erarbeiten, die die Ungleichheiten abbauen
helfen.
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«Leben nach Migration» erscheint sechs Mal im Jahr und dient den Mitgliedsorganisationen des MRBB und der interessierten
Offentlichkeit als Debatten- und Informationsmedium.

Die Artikel geben die Meinung der Autor_innen wieder und mussen nicht den Positionen des MRBB entsprechen. Sie kdnnen mit
der Quellenangabe «Leben nach Migration — Newsletter des Migrationsrats, Ausgabe 2|2014» vervielfaltigt und weiterverwendet
werden.

Artikel kénnen unverlangt eingesandt werden. Es entsteht dadurch kein Anspruch auf Abdruck.
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Die Berliner Ausléanderbehérde will die indische Staatsbiirgerin, die in Treptow-Képenick als Integrationslotsin tatig
ist, Ende des Monats aus Deutschland ausweisen. Begriindet wird dies damit, dass sie als Akademikerin fir die Tatigkeit
als Integrationslotsin in Treptow-Kdpenick berqualifiziert sei, sie zu wenig verdiene und darlber hinaus kein “dffentliches
Interesse” an ihrer Weiterbeschéftigung bestehe.

Als Integrationslotsin unterstiitzt Simran Migrant_innen unter anderem bei der Wohnungs- und Arbeitssuche,
begleitet sie bei Behérdengdangen und berédt bei Diskriminierungserfahrungen. Die 27-Jahrige kam 2008 nach
Deutschland und kann damit aus ihren personlichen Erfahrungen schopfen. Sie spricht flieRend Hindi, Urdu, Englisch und
Deutsch, lebte ein Jahr lang in der Tirkei und hat Européische Ethnologie an der Humboldt-Universitat zu Berlin studiert.
Seit Uber zwei Jahren ist sie beim Film- und Bildungsprojekt 'with WINGS and ROOTS' aktiv und flihrt Workshops fur
Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Rassismus- und Diskriminierungserfahrung durch. Damit verfiigt sie (iber genau
die Kenntnisse, die fir ihre Tatigkeit als Integrationslotsin notwendig sind. Simran, die erst Anfang des Jahres ihre Arbeit
begonnen hat, ist derzeit die einzige Integrationslotsin im Bezirk Treptow-Kopenick. Sie leistet dort Pionierarbeit! Gerade in
diesem Bezirk, der laut dem Zentrum flir Demokratie “im Vergleich zu anderen Regionen eine deutlich sichtbare und aktive
rechte Szene” (1) aufweist und die Bundeszentrale der NPD in Kdpenick beherbergt, ist ihre Arbeit von unschatzbarem Wert
und besonderer Bedeutung fir alle dort lebenden Migrant_innen.

Wir halten das Vorgehen der Behorden in Simrans Fall fiir widerspriichlich! Auf der einen Seite wird immer wieder
beteuert, wie wichtig ,Integration” fiir Deutschland ist, auf der anderen Seite stellt der Berliner Senat aber nur begrenzt
finanzielle Mittel fiir die wertvolle Arbeit von Integrationslots_innen zur Verfliigung. Simrans Arbeitgeber kann sie daher nicht
hoher bezahlen. Dass Simran nun aus diesem Grund Deutschland verlassen soll, ist unserer Ansicht nach absurd. Wir sind
uberzeugt, dass ein grolRes offentliches Interesse an Simrans Arbeit als Integrationslotsin besteht und dass ihr Weggang
eine groRe Lucke in der Berliner Zivilgesellschaft hinterlassen wirde. Daher fordern wir die Verlangerung von Simrans
Aufenthaltstitel!

Unterstitzer_innen sind aufgerufen, die Online-Petition auf change.org Zu unterzeichnen:
http://www.change.org/de/Petitionen/hr-frank-henkel-integrationslotsin-simran-sodhi-soll-nicht-ausgewiesen-werden
Fur weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte:

e Simran Sodhi, 0157 86501890, ssodhi86@gmail.com
e  Christina Antonakos-Wallace, 0163 627 8390, christina@withwingsandroots.com

o Olga Gerstenberger, 0176 239 25 495, olga@withwingsandroots.com

Das Projekt with WINGS and ROOTS

with WINGS and ROOTS ist eine medientibergreifende Dokumentarfilm- und Bildungsinitiative, die neue Impulse fiir den
Migrationsdiskurs in Deutschland und den USA setzen will. Statt Gber Integrationsprobleme, Staatsgrenzen oder
aufeinanderprallende Kulturen zu sprechen, stellt die Initiative die Geschichten junger Menschen in den Vordergrund und
zeigt, wie sie ihre eigenen Konzepte von Zugehdrigkeit, Kultur und Identitat entwickeln und einfordern. Aktuell besteht with
WINGS and ROOTS aus einem festen multidisziplindren Team von 20 Filmemacher_innen, Webdesigner_innen,
Padagog_innen, Aktivist_innen und zahlreichen Berater_innen aus Deutschland und den USA. Der Film wir voraussichtlich
im Herbst 2014 fertiggestellt.

www.withwingsandrootsfilm.com

http://www.facebook.com/withwingsandroots
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Witold Kaminski

Die Emporung der deutschen Medien nach dem Volksentscheid iber die Begrenzung der
Zuwanderung in die Schweiz tragt starke Zige der Heuchelei. Auch in Deutschland wurden Begriffe
wie «Armutszuwanderung» bzw. «Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme» von den Medien
lanciert. Der Hintergrund ist schon lange der gleiche und Kenner_innen der Materie bekannt.

Aussagen und Begriffe wie «Das Boot ist voll», «Uberschwemmung, «Deutschland ist kein Einwanderungsland» usw.
haben uns Migrant_innen und die Diskussion (iber Migrationsproblematik jahrelang begleitet. Zwar wurden mit der Zeit
einige Begriffe ausgetauscht, aber die Inhalte bleiben die gleichen — primitiv egoistische Denkweisen und die daraus

resultierenden Haltungen.

Deutschland will nicht die Zuwanderung begrenzen, weil
diese schon immer reglementiert war und ist. Der Satz:
«Deutschland braucht qualifizierte Arbeitskréfte» als
Argument in der Diskussion zur Entscheidung in der
Schweiz entpuppt die gegenwartige Heuchelei und ist
nichts anderes als ein Bekenntnis zur Arroganz und
Uberheblichkeit gegeniiber Migrant_innen und den
Landern, aus denen sie kommen. Zum einen werden
Menschen zu Arbeitskraften reduziert und nur nach ihrer
NUtzlichkeit beurteilt, und zum anderen werden die
Lander verhohnt, die fir den Erwerb der Qualifikationen
der Migrant_innen gesorgt und bezahlt haben.
Deutschland reklamiert fir sich — genauso wie die
Schweiz — nur «das Beste» und zwar ohne Riicksicht,
denn jede_r Migrant_in hat einen sozio-6konomischen
Wert, dazu gehdren u.a. die Kosten fir die Ausbildung,
die im Herkunftsland investiert wurden. Diese Summen
werden in den dffentlichen  Diskussionen  nie
beriicksichtigt. Die Zuwanderung wird immer nur als Last
dargestellt, es wird aber nie eine reale Bilanz gezogen.
Solch eine Bilanz, als einfache Gewinn/Verlust-
Rechnung, widerlegt die Behauptung, dass Zuwanderung
mit einer finanziellen Last fiir das Einwanderungsland
verbunden ist.

Migrant_innen aus Polen stellen aktuell zahlenmaRig die
grofite Neuzuwander_innengruppe dar. Gewiss ist diese
Gruppe sehr differenziert und nicht immer als
«Bereicherung fiir die Stadt» anzusehen, wie manche zu
sagen pflegen. Es gibt natirlich auch eine Randgruppe,
die nur auf Grund der besseren sozialen Bedingungen
nach Deutschland kommt, was aber keineswegs eine
Generalisierung erlaubt. Die grole Mehrheit kommt nach
Deutschland, um hier zu leben, weil es maglich ist, sich
in der Européischen Union frei zu bewegen. Das sind
Menschen, die die Begriffe «vereintes Europa» oder
«Freizlgigkeit» ernst genommen haben. Sie kamen

nicht, um zu arbeiten, sondern um zu leben. Die Arbeit
gehort nun mal zu den Notwendigkeiten, die das Leben
ermoglichen.  Aber der Arbeitsmarkt war fir
Migrant_innen aus den neuen EU-L&ndern bis Mai 2011
versperrt, flir Menschen aus Ruménien und Bulgarien
sogar bis Ende 2013.

Die Folge: Die sogenannten Ubergangszeiten haben
dazu gefihrt, dass das Recht auf Aufenthalt
(Freiziigigkeit) in Deutschland in den meisten Fallen nur
durch die Aufnahme einer selbstandigen Tatigkeit
(Gewerbeanmeldung) maglich war. Die
Gewerbeanmeldung wurde also als eine Notlosung
angenommen (und auch so empfunden) und hatte wenig
mit den wahren Qualifikationen und Anspriichen zu tun.
Die meisten Frauen (auch Akademikerinnen) mussten
sich als Putzfrauen («Gebaudereinigung» und «Putzen
nach Hausfrauen-Art») und die Manner als Fliesenleger
oder Bauhelfer betatigen. Von den Arbeitgeber_innen
wurde diese Entwicklung dazu genutzt, illegale
Beschaftigung «zu legalisieren» und Sozialabgaben
einzusparen. Dies hat sich im Laufe der Zeit etabliert. Die
Offnung des deutschen Arbeitsmarktes im Mai 2011 hat
zu keinen grolien Verénderungen dieser Praxis gefiihrt.
Die Situation der (Schein-) Selbstandigen lasst sich mit
Sicherheit als prekér bezeichnen. Sie bewegen sich
weiterhin in einer Grauzone, auch wenn ihre objektive
Situation besser ist, als die der lllegalen. Dariiber hinaus
entstand eine «Infrastruktur», die aus kommerziell tatigen
Vermittler_innen, «Berater_innen» und «Helfer_innen»
besteht, deren kommerzielle Dienste auch die
Antragstellung (z.B. Kindergeld, ALG 2 u.a.) beinhalten.
Es entstand eine parallele Welt mit eigenen Gesetzen
und Normen. Ausbeutung und Betrug bis hin zur
Entstehung von  an  Frondienst  &hnelnden
Abhangigkeitsverhaltnissen waren und sind fur EU-
Birger_innen aus den neueren Beitrittslandern an der
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Tagesordnung. Aufgrund dieser Entwicklungen sind viele
Migrant_innen gezwungen, Leistungen des Sozialstaates
in Anspruch zu nehmen, weil sie abgezockt, ausgebeutet
und/oder betrogen wurden. Somit stellt sich das Problem
der sogenannten Zuwanderung in die Sozialsysteme
ganz anders dar als Herr Seehofer es darstellt. Die
politischen Entscheidungen und die ausfihrenden
Behorden beforderten die  Entwicklung bzw. sind
urséchlich daflr verantwortlich, dass ein Teil der EU-
Migrant_innen soziale Leistungen in Anspruch nehmen
mussen.

Es ist kaum bekannt, welche Voraussetzungen und
Einschrdnkungen das Freizligigkeitsgesetz mit sich
bringt, damit Gberhaupt die sozialen Leistungen beantragt
werden konnen: In den ersten drei Monaten des
Aufenthaltes sind EU-Migrant_innen als Tourist_in von
jeglichen Sozialleistungen ausgeschlossen, es sei denn,
ihr Status &ndert sich durch die Aufnahme einer Arbeit
bzw. einer selbstandigen Tatigkeit. Dann mlssen sie
aber nachweisen, dass sie Uber gentigend Einkommen
verfligen und krankenversichert sind. Erst dann kann
Kindergeld beantragt werden, also die Leistung, die ihnen
sowieso zusteht. Allerdings miissen sie angesichts langer
Bearbeitungszeit oftmals Uber ein Jahr warten, bis eine
endgultige Erteilungsentscheidung vorliegt und ihnen das
Kindergeld  ausgezahlt  wird.  Wahrend  der
Bearbeitungszeiten gehen dem Amt nicht selten die
Dokumente verloren und zusatzliche Fragen mussen
beantwortet werden. Von Gliick kdnnen diejenigen reden,
die diese Leistung auf (blichem Wege bewilligt
bekommen.

Der Verlust der Arbeitsstelle innerhalb eines Jahres und
die darauf folgende Beantragung von Arbeitslosengeld 2
endet in den meisten uns bekannten Fallen mit einer
Absage, mit dem Argument, dass kein Anspruch auf
Leistungen bestehe, weil «Sie ein Aufenthaltsrecht in der
Bundesrepublik Deutschland allein zum Zwecke der
Arbeitssuche haben». Manchmal folgt diesem Scheiben
die Benachrichtigung der Auslanderbehdrde, die sich
umgehend bei Betroffenen mit der hoflichen Bitte meldet,
Deutschland unverziglich zu verlassen. Im besten Fall
erhalten die Betroffenen ALG 2 fiir sechs Monate. Soviel
zum Thema «Zuwanderung in die deutschen
Sozialsysteme» - eine Zuwanderung die per Gesetz
nicht moglich ist und zusatzlich von den Behorden streng
und zu Ungunsten der Migrant_innen iberwacht wird.

Die geschirte Angst vor Migrant_innen, die die deutsche
offentliche Kasse plliindern wiirden, entspricht nicht der

Wahrheit und kann auch nicht belegt werden. Auch wenn
man nur okonomische Aspekte im Zusammenhang mit
der EU-Erweiterung in Erwagung zieht, kommt man zu
einem positiven Saldo. Hinzu kommen noch die kiinftigen
Gewinne fir die hiesige Gesellschaft, welche sowohl
Steuereinnahmen  beinhalten, als  auch  die
demographischen Auswirkungen. Die deutsche Haltung
zur Migration ist immer noch voll von Widerspriichen:
notwendig und gewollt, aber nur wenn sie sofort und
ausschlieBlich Vorteile bringt. Und wenn sie nichts kostet!
Nie wird die wichtige Frage gestellt: Was kann und soll
der Staat und die Aufnahmegesellschaft tun, um mit Hilfe
seiner Institutionen den negativen Erscheinungen
vorzubeugen bzw. ihnen entgegenzutreten? Es gibt kaum
MaRnahmen, die es EU-Migrant_innen ermdglichen oder
ihnen dabei helfen, «Full zu fasseny, ihre Potenziale zu
entfalten und ihre Qualifikationen einzusetzen — zu ihrem
eigenen Vorteil, aber auch zum Nutzen der Gesellschaft.
Migrant_innen, die nichts oder wenig Uber ihre Rechte
und Pflichten wissen, kommen meist ungewollt in
kritische, wenn nicht gar bedrohliche Situationen, die
durch eine Veranderung der Haltung von Beho6rden und
Politik vermieden werden kdnnten.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Deutschland
nicht eine solche Anziehungskraft fir Migrant_innen
besitzt, an die man lange geglaubt hat. Von der
inneneuropéischen Migration der letzten sieben Jahre
haben andere Staaten profitiert. Motivierte und
qualifizierte Arbeitskrafte sind nach Grofbritannien und
Irland ausgewandert und dort geblieben. Viele davon
haben dort Immobilien erworben. Viele von ihnen
bekleiden mittlerweile héhere Funktionen sowohl in der
Wirtschaft als auch im 6ffentlichen Dienst.

Die  verkirzte  offentliche  Diskussion  (iber
Zuwanderungsprognosen vor der EU-Erweiterung im
Jahr 2004, aber auch heute, lassen uns glauben, dass es
sich hier «nur» um Probleme des nationalen
Arbeitsmarktes handelt. Wichtig ist es, die erwartete neue
Zuwanderungswelle mehrdimensional zu betrachten und
sie nicht nur auf ihre Quantitdt zu reduzieren. Es ist
unabdingbar, dass neben den 6konomischen Aspekten
auch die sozialen Aspekte in die Planung aller
MaRnahmen einbezogen werden. Zuwanderung dient
nicht nur der Behebung des akuten Mangels an
qualifizierten Arbeitskréften bzw. der demografischen
Entwicklung. Sie ist eine Investition in die Zukunft und als
solche soll sie verstanden und geférdert werden: Es
kommen Menschen und nicht nur Arbeitskréfte!




Notwendig ist daher ein Perspektivwechsel - die
entscheidende Frage ist nicht: «Wie viele Arbeitskrafte
kommen?», sondern: «Was brauchen die Menschen,
um wirksam vor Ausbeutung geschiitzt zu werden
und ihre Potentiale zu entfalten?» Die Komplexitat der
Problematik bendtigt eine koordinierte Zusammenarbeit
verschiedener  Akteur_innen, um neben den
okonomischen auch die emotionalen und kulturellen
Aspekte der Migration einzubeziehen. Die bestehenden
Ressourcen konnen so gezielt und zielgruppenorientiert
genutzt werden. Das Interesse an einer dauerhaften
Zuwanderung und die Integration der Migrant_innen
sollten in den Vordergrund gestellt werden. Nur wer
sich sicher fuhlt, fuhlt sich auch willkommen.

Cristina Martin

Alle Stimmungsmacher_innen in der Politik und in den Medien, die mit dem Schlagwort ,Sozialtourismus* Angst gegen
Migrant_innen aus Ost- und Slideuropa schiren, scheinen die Tatsachen zu verkennen, die etwa Witold Kaminski im
ersten Beitrag in dieser Ausgabe von Leben nach Migration zur der Lige des ,Sozialtourismus® aufzeigt. Vor allem
scheinen sie vergessen zu haben, dass es beim Bezug von Sozialleistungen wie Kindergeld und insbesondere bei den
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts um ein Recht handelt, das auch EU-Migrant_innen, die zum Zweck der

Arbeitsuche in Deutschland sind, zusteht.

Zum sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit (VO 883/2004) zahlen insbesondere
beitragsunabhangige Geldleistungen nach SGB |l
(Arbeitslosengeld 1) und nach Kapitel IV SGB XII
(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).1
Diese Geldleistungen sind laut der Verordnung, allen
«Staatsangehorigen eines Mitgliedstaates, Staatenlosen
und Fliichtlingen mit Wohnort in einem Mitgliedstaat, fiir
die die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, sowie fir ihre
Familienangehdrigen und Hinterbliebenen» unter den
gleichen Voraussetzungen wie fir Deutsche zu
gewahren2  Auch  die  Rechtssprechung  des
Européischen Gerichtshofes (EuGH) zu den Vorgéngemn
dieser Verordnung®und zu den Artikeln 18, 45 Abs. 2 und
20 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der EU (AEUV)*
raumte schon vor dem Inkrafttreten der VO 833/2004 im
Jahr 2010 zum Zweck der Arbeitsuche eingereisten EU-

Migrant_innen ein Recht ~ auf  besondere
beitragsunabhangige Geldleistungen ein.5

Angesichts dieser eindeutigen Rechtslage stellt sich die
Frage, warum diese Menschen in Deutschland immer
wieder vor Bescheiden vom Jobcenter oder dem
Sozialamt stehen, nach denen ihre Antrage auf ALG II
oder Sozialhilfe mit der Begriindung abgelehnt werden,
ihre Aufenthalte beruhten nur auf der Arbeitsuche? Und
warum werden diese Ablehnungsbescheide von vielen
Gerichten bestatigt? Die Antwort finden wir, wenn wir uns
die Rechtsvorschriften, die fir die Menschen in dieser
Situation einschlagig sind, naher angucken:

Es gibt ein Recht, aber es steht im Widerspruch mit
ebenso geltendem EU-Recht?

Einerseits finden wir die erwahnte VO 883/2004 und ihr
im Artikel 4 vorgesehenes soziales
Gleichbehandlungsgebot, das sich auch auf die
besonderen beitragsunabhéngigen Geldleistungen nach
Artikel 70 VO 883/2004 erstrecken. Andererseits wurde




2005 in § SGB Il und §23 SGB Xl ein
Leistungsausschluss flir Migrant_innen eingefiihrt, deren
Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der
Arbeitssuche ergibt. Aus der Entstehungsgeschichte
dieser Regelungen ergibt sich, dass der deutsche
Gesetzgeber zeitgleich mit der Erweiterung der
Freizligigkeit von  Arbeitnehmer_innen zu einer
allgemeinen Freizligigkeit flr alle Unionsbirger_innen
nach Artikel 20 AEUV mit den Ausschlussregelungen in
SGB Il und SGB XIlI von der «Option» des Artikels 24
Abs. 2 der Unionsbiirgerrichtlinie (RL 2004/38) Gebrauch
machen wollte® Nach diesem Artikel dirfen EU-
Birger_innen, die keinen Status als Arbeitnehmer_in
oder Selbststandige haben, selbst nach einem
dreimonatigen Aufenthalt im Aufnahmemitgliedsstaat von
der Sozialhilfe ausgeschlossen werden.

Die Unionsbirgerrichtlinie macht also einen Ausschluss
von den Leistungen nach SGB Il und XII mdglich,
solange sie als «Sozialhilfe» bewertet werden. Werden
sie aber so bewertet, dann wiirde die européische
Verordnung zu Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit im Widerspruch mit der Unionsburgerrichtlinie
geraten. Denn laut der Verordnung sind die Leistungen
nach SGB Il und nach Kapitel IV SGB XII als besondere
beitragsunabhangige Leistungen zu bewerten, die EU-
Blrger_innen unter den gleichen Voraussetzungen wie
fur Einheimische zu gewahren sind.

Spétestens nach dem Inkrafttreten der VO 883/2004 am
01.05.2010 hatten die genannten Leistungsauschliisse in
SGB Il und SGB XII aufgehoben werden sollen. Dies
zunachst einmal, weil eine Verordnung Vorrang vor einer
Richtlinie haben sollte. Dafiir spricht, dass eine
Verordnung allgemeine Geltung hat, in all ihren Teilen
verbindlich ist und von den zustandigen Institutionen der
Mitgliedstaaten unmittelbar anzuwenden ist (Artikel 288
AEUV). Richtlinien sind hingegen lediglich hinsichtlich
des zu erreichenden Ziels verbindlich. AuRerdem enthélt
Artikel 24 Abs. 2 RL 2004/38 nur eine «Option» fiir die
Mitgliedstaaten. Das heiflt, dass es gerade keine
verbindliche Zielvorgabe enthalt.” Einen weiteren Grund,
um zumindest die Europarechtskonformitat beider
Leistungsauschllisse in Zweifel gezogen zu haben, gibt
es, wie oben erwahnt, in der Rechtssprechung des EuGH
zu Artikeln 18, 20 und 45 AEUV.8

Manchmal steckt hinter dem Bestehen eines solchen
Widerspruches in einem Rechtssystem kein Fehler,

sondern der politische Wille des Gesetzgebers. Dem
deutschen Gesetzgeber nutzt ein solcher Widerspruch,
um Zeit zu gewinnen, damit mit Hilfe der ausflhrenden
Behdrden  anspruchsberechtigten  EU-Biirger_innen
solange ihre Anspriche verweigert werden konnen, bis
es eine hochstrichterliche Entscheidung zur Klarung der
Gesetzeslage gibt. Eine «Niederlage» im EU-
Gesetzgebungsverfahren beispielweise in Form des
Erlasses der VO 833/2004 kann der deutsche
Gesetzgeber also dadurch kompensieren, dass er einen
solchen Widerspruch nicht 16st und dies dem EuGH
uberlasst. Bis es dazu kommt, wird die Regierung ihren
Kampf um eine Interpretation der Gesetze, die ihren
Interessen  besser  entspricht,  innerhalb  der
nationalstaatlichen Verwaltung und Gerichte
weiterfuhren.  Die  Regierung wird also  zum
«Arenenspringer»® des mehrebenen-politischen-
Prozesses, der von der europaischen
Gesetzgebungsarena (EU-Gesetzgebungsverfahren) in
die deutschen Implementationsarena (Verwaltung) und
Rechtssprechungsarena (Gerichtsbarkeit) springt, um
seine Interpretation gegentber den Biirger_innen
durchzusetzen. Nur eine Entscheidung des EuGH (EU-
Rechtssprechungsarena) konnte einen Punkt in diesem
Streit setzen.

Nun scheint es fast soweit zu sein. Spatestens fir Anfang
des Sommers werden zwei Entscheidungen des EuGH
im Rahmen zweier Vorabentscheidungsverfahren
erwartet, die den Streit hoffentlich beenden werden.
Vorlegende Gerichte sind in beiden Féllen zwei deutsche
Gerichte: das Leipziger Sozialgericht (LSG) und das
Bundessozialgericht (BSG)."® Durch Vorlagebeschluss
haben sie das jeweilige Hauptverfahren solange
ausgesetzt, bis der EuGH ihre Fragen zu der
Gesetzeslage beantwortet hat. Zwar gehen die Gerichte
in den zwei Fallen von einem rechtsmafigen Ausschluss
von den Klager_innen vom Bezug von Leistungen nach
SGB Il und - im Fall vorm LSG - nach SGB XII aus.
Trotzdem  zweifeln  beide  Gerichte an  der
Europarechtskonformitat der Leistungsauschliisse und
fragen deswegen den EuGH an erster Stelle, ob das
Gleichbehandlungsgebot im Artikel 4 VO 883/2004
Anwendung auf die beitragsunabhangigen
Geldleistungen nach Artikel 70 VO 883/2004 findet. Sollte
diese Frage bejaht werden, wollen die vorlegenden
Gerichte weiter wissen, ob und inwiefern das
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Gleichbehandlungsgebot im Artikel 4 VO 833/2004, in
Umsetzung der RL 2004/38, durch Leistungsausschliisse
wie im SGB Il und SGB XII eingeschrankt werden diirfte.
Als letztes fragen sie, ob nicht prinzipiell die bisherige
Rechtssprechung des EuGH" zu den Artikeln 18, 45 Abs.
2 und 20 AEUV Umsetzungsbestimmungen der RL
2004/38, wie den deutschen Leistungsausschlissen fir
arbeitsuchende  EU-Migrant_innen,  entgegenstehen
wirden.

Inzwischen hat die Européische Kommission in einer
Stellungnahme zu den Fragen des Leipziger
Sozialgerichts an den EuGH zwar die Frage nach dem
Vorrang der VO 883/2004 vor der RL 2004/38 offen
gelassen, doch ihr Schreiben lasst trotzdem Platz fiir
Hoffnung auf eine positive Entscheidung fir EU-
Birger_innen, die zum Zweck der Arbeitsuche in
Deutschland sind. Sie hat einerseits vorgeschlagen, dass
das soziale Gleichbehandlungsgebot im Artikel 4 VO
883/2004 dahingehend auszulegen ist, dass es auch im
Hinblick auf die besonderen beitragsunabhéngigen
Geldleistungen nach Artikel 70 VO 883/2004 zu beachten
ist. Zu den Leistungen nach SGB Il und Kap. IV SGB XII
hat sie argumentiert, dass diese nicht als ,Sozialhilfe",
sondern als Leistungen zur Erleichterung der
Arbeitsmarktintegration im Sinne des EuGH im Fall
Vatsouras/Koupatantze eingestuft und gegebenenfalls
gewahrt werden durften. Die Kommission hat weiterhin
empfohlen, die erwahnten Leistungsausschliisse in SGB
[l und SGB XII als europarechtswidrig zu erklaren, da sie
automatische  Ausschliisse  darstellen, die keine
Einzelfallpriing der individuellen Umstande und der
tatséchlichen Belastung infolge der Gewahrung der
Leistungen fiir das gesamte Sozialhilfesystem zulassen.
Die zwingende Notwendigkeit einer Einzelfallprifung vor
der Verweigerung von Sozialhilfeleistungen gem. der
Unionsbiirgerrichtlinie hat auch der EuGH-Generalanwalt
in seinem vorgestern vorgelegten Gutachten bestatigt.
Fur ihn handelt es sich bei den Leistungen in SGB Il und
SGB Xll um ,Sozialhilfe” im Sinne der Richtlinie. Leider
ist derselbe Generalanwalt auch der Meinung, dass
Leistungsauschliisse im Fall von SGB Il und SGB XII, die
allerdings keinen Raum fiir eine Einzelfallpriifung lassen,
,WVollig* vereinbar sind mit geltendem EU-Recht. Wie
diese beide widersprichlichen Aussagen zu vereinbaren
sind, sagt er allerdings nicht.

Dies scheint vielen deutschen Politiker_innen, die das
Gutachten feiern, auch nicht aufgefallen zu sein. Nicht
umsonst steht die Aussage zu der Erforderlichkeit der

Einzelfallprifung ganz am Ende des Gutachtens, so dass
es leicht zu Uberlesen ist. Es bleibt allerdings
abzuwarten, ob der EuGH, der den eigentlich nicht
bindend, Gutachten des Generalanwalts regelmaRig
folgt, in diesem Fall eine Ausnahme machen wird. Dies
scheint fir uns aus den oben erwdhnten Griinden
geboten zu sein.

Deutschland mag sich allerdings bis auf weiteres gegen
eine «Niederlage» vor dem EuGH abgeschirmt haben.
Dies zunéchst ein Mal durch den seit 19.12.2011
geltenden Vorbehalt zum Européischen
Fursorgeabkommen des Europarats (EFA) bezglich
SGB I, dessen Volkerrechtswidrigkeit und seine
Unanwendbarkeit auf EU-Burger_innen allerdings von
vielen Expert_innen vertreten werden.'? Laut diesem
Vorbehalt sind Angehdrige von EFA-unterzeichnende
Staaten (also auch viele EU-Biirger_innen) vom Bezug
von Leistungen nach SGB Il ausgeschlossen.
Auferdem hat die Grofke Koalition fur alle Félle bereits
einen «Plan B». Die von Arbeitsministerin Nahles und
Innerminister de Maiziére vor Kurzem auf einer
Pressekonferenz  angekiindigten Malinahmen gegen
angeblichen Missbrauch von Sozialleistungen durch EU-
Biirger_innen,' werden u.a. trotzdem dafiir sorgen, dass
das Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche von EU-
Birger_innen in Anlehnung an die Rechtssprechung des
EuGH" befristet werden kann. Nach Ende der gesetzten
Frist darf ein Mitgliedstaat gem. Artikel 14 RL 2004/38
diese Menschen nur dann abweisen, wenn sie nicht
nachweisen konnen, dass sie weiterhin Arbeit suchen
und dass sie eine begriindete Aussicht haben, eingestellt
zu werden. Das heif}t, dass es eine Einzelfallprifung
geben muss. Wie der Nachweis im Einzelfall aussehen
soll, steht allerdings weder in der Unionsbirgerrichtlinie
noch in der bisherigen Rechtssprechung des EuGH.
Sollte diese MaRnahme durch eine Veranderung des
Freizugigkeitsgesetz/EU (wonach dieses Aufenthaltsrecht
unbefristet ist'®) gesetzlich umgesetzt werden, wirde
wieder Raum fiir willklrliche Rechtsanwendungen und
sich widersprechende instanzgerichtliche
Rechtssprechung entstehen. Diese Situation dirfte
wieder nur durch eine Auslegung von Seite des EuGH
vom Artikel 14 Abs. 4 Buchstabe B RL 2004/38 im Lichte
des europaischen Grundsatzes der VerhaltnismaRBigkeit
beendet werden. So eine Entscheidung steht kurzfristig
noch gar nicht in Aussicht. Der Kampf der Regierung
MIGRATIONSRAT

Berlin & Brandenburg

8




gegen das Freizlgigkeitsrecht von EU-Migrant_innen
wird also weitergehen.

Witold Kaminski

Stell Dir vor: Du liest, dass den in Deutschland lebenden Menschen Kindergeld zusteht. Du liest, dass dir fiir das erste und
zweite Kind je 184 €, fur das dritte 190 € und fur weitere Kinder 215 € zustehen. Fr viele Migrant_innen aus den neuen
EU-Landern scheint dies fast unmdglich zu sein — so viel Geld — aber wenn der Gesetzgeber das so will... Du priifst die
Grundlage und es stimmt: nach § 62 EStG:

«Fur Kinder im Sinne des § 63 hat Anspruch auf Kindergeld nach diesem Gesetz, wer
1. im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat oder
2. ohne Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Inland
a) nach § 1 Absatz 2 unbeschrankt einkommensteuerpflichtig ist oder
b) nach § 1 Absatz 3 als unbeschrankt einkommensteuerpflichtig behandelt wird.»

Du bist EU-Birger_in und hast Anspruch darauf und Deutschland ist ein Rechtsstaat, in dem die Gesetze immer
eingehalten werden. Also stellst du einen Antrag bei der zusténdigen Familienkasse. Die Antragsformulare sind sogar in
deiner Muttersprache verfasst und nicht besonders kompliziert. Du brauchst zwar eine ganze Menge Unterlagen und
Bescheinigungen aus deinem Ursprungsland, aber wenn diese manchmal ziemlich absurden Dokumente von dir verlangt
werden, schreibst du an die Behorden aus deinem Ursprungsland oder fahrst hin, damit es schneller geht, und besorgst dir
alle notwendigen Dokumente. Noch eine Unterschrift und du kannst mit gutem Gewissen den ganzen Stapel bei der
Familienkasse einreichen. Dann heif8t es nur noch warten.

Du bist dir sicher, in guten Handen zu sein: Die Deutschen sind schlieBlich bekannt dafir, dass sie fleiBig und zuverlassig
sind und nach dem Gesetz handeln, wie sonst niemand und nirgendwo. Jeden Tag schaust du in deinen Briefkasten und
prufst deinen Kontostand. Das Geld hast du schon bei der Zusammensetzung der Ausgaben - deinem personlichen
Businessplan — fest verplant. Es geht doch nicht anders.

Als Akademiker_in mit einen BWL-Abschluss findest du hierzulande nur einen Job in der Tourismusbranche — d.h. als
Zimmermadchen im Hotel —, «beschéftigty als Gewerbetreibende (Putzen nach Hausfrauenart) von einer zwielichtigen
Firma, die einen Vertrag mit der Hotelkette abgeschlossen hat. Dein Verdienst betragt 9 € die Stunde, wenn du es schaffst
in der Stunde 3 Zimmer sauber zu machen. Schaffst du das nicht, bekommst du weniger. Im Durchschnitt 5 € die Stunde. In
diesem Moment verstehst du — als BWL-Absolventin —, was die soziale Marktwirtschaft in der Praxis bedeutet. Aber gut,
vielleicht hast du im Unterricht nicht richtig aufgepasst.

Bei 200 Stunden im Monat bekommst du 1000 € auf die Hand, abziiglich 220 fiir die Krankenversicherung, abzlglich knapp
100 € fiir die Monatskarte und 400 € fiir die Miete. Es ist nicht viel, was bleibt, weil du dich und deine zwei Kinder zu
ernahren hast. Aber das ist doch erst der Anfang und bekanntlich ist jeder Anfang schwer. Du denkst an deine und deiner
Kinder Zukunft. Wenn du schon die Sprache gelernt hast, kannst du vielleicht einen Hilfs-Job im Kindergarten oder als
Pflegekraft finden und ein bisschen mehr Geld verdienen. Solche Jobs gibt es in Deutschland zu Hauf und du bist noch jung
und bereit, hart zu arbeiten. Auf solche Menschen hat Deutschland doch gewartet, oder?

Dann kannst du endlich die Kinder, die jetzt bei deiner Mutter leben und Deutsch lernen, damit sie dann auf der Schule in
Deutschland keine Zeit verlieren, zu dir nach Deutschland holen. Das Kindergeld wiirdest du den Kindern schicken, damit
sie das alles haben, was ein Kind in Deutschland haben muss, und damit deine Mutter nicht wie bislang mit den taglichen
Ausgaben (berfordert wird. Da der Anspruch auf Kindergeld schon seit deiner Ankunft in Deutschland besteht, bekommst
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du bald die Nachzahlung und du kannst deine Schulden begleichen und die Winterjacken fiir die Kids kaufen. Du wartest
also...

Es vergehen zundchst Wochen, dann Monate, bis du erfahrst, dass dein Antrag an die Familienkasse Sachsen in Bautzen
weitergeleitet wurde. «Wieso?», fragst du am Telefon. Weil das so ist. — Punkt! Du rufst taglich die Behdrde in Bautzen an.
Kein Schwein nimmt den Horer ab und keine Sau interessiert sich fur dich. Endlich, nach Tagen, sagt jemand: «Hallo.»
«Wann kann ich erfahren, was mit meinem Antrag los ist», willst du wissen. «Ist in der Bearbeitung — und belastigen Sie uns
bitte nicht.»

«Aber ich warte schon seit einem Jahr und will wissen, wann der Bescheid zu erwarten ist.» Der Ton wird harsch:
«Belastigen Sie uns bitte nicht! Wir haben zu tun!»

Du bist aber nicht allein. Im Internet findest du hunderte Eintrage von Betroffenen. Und wenn du «Kindergeld» im polnischen
Google eintippst, glaubst du deinen Augen nicht. Ein neuer lukrativer Wirtschaftszweig ist entstanden: «Wir erledigen alle
Formalitaten zu Kindergeld, Harz IV u.&.», «Wir beschaffen Kindergeld flir Euch», «Durch unsere Firma erhaltst du das
vollstandige Kindergeld und nicht nur die Halfte!» Fragst du dann, wie viel das kostet, sind die Antworten unterschiedlich.
Und die Preise auch. Aber wenig ist es nie —zwischen 20% und 30% von dem Geld, das du von der Familienkasse
bekommst, aber nicht weniger (schreibt die Firma Suerte), also 1000 € + Mehrwertsteuer. Du denkst nach und rechnest:
Zwei Kinder mal 184 € monatlich mal 15 Monate, die schon vergangen sind, macht gerade 5.420 €. Davon zahlst du «den
Helfer_innen» 1.626 €, also bleiben noch 3.794 € fiir dich. Eine Menge Geld, das du dringend brauchst.

Aber wo ist die Gerechtigkeit? Das ist doch Kindergeld — das Geld fiir die Kinder und nicht fir den Suerte-Mann, der auf
seiner Website die Glaubwiirdigkeit mit dem Logo der Agentur fiir Arbeit, des Arbeitsministeriums und der Europaischen
Union untermauert. Zahlt er die Provision an die Familienkassen, fragst du dich. Es ware doch logisch, weil, wenn die
Behdrde die Antrage so bearbeitet hatte, wie es die Behdrde in Deutschland eigentlich tun sollten, die Existenz der Firma
Suerte nicht méglich. Und auch nicht die von hunderten weiterer solcher Firmen. Wer bezahlt schon fiir das, was man selbst
und zwar mit links, machen kann? Die einzige Ursache fir die Entstehung des ganzen Wirtschaftszweiges ist doch die
Tragheit der deutschen Behdrden.

In diesem Moment liegt dein Deutschlandbild in Triimmern. Wo sind die besungene Gerechtigkeit, das Recht und die
Freiheit? Du hast doch immer von der deutschen Ordnung gehért und dich danach gesehnt. Und du hast neben «danke»,
«bitte» und «guten Tag» ein kompliziertes Wort schnell gelernt: «Willkommenskultur.» Jetzt hast du dieses Wort richtig
verstanden.

Ende April verdffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Bericht, wonach deutsche Behdrden mit einer "Flut von
Kindergeldantragen aus Osteuropa” zu rechnen hatten. Seither war in vielen Medien von dramatisch hohen Ausgaben fiir
Saisonarbeiter aus der EU die Rede. Wir haben nachgerechnet und kommen zu einem anderen Ergebnis: Von den
Kindergeldantragen in Deutschland betreffen lediglich 0,6 Prozent Nachwuchs im Ausland - davon ist jedes vierte Kind
deutsch. Und die Gesamtausgaben fiir Kindergeld sind seit 2010 gesunken.

Zum gesamten Artikel gelangen Sie HIER.

Ein kurzer Auszug:

Die Ausgaben fiir Kinder im Ausland haben zugenommen. Doch anders als im FAZ-Artikel dargestellt, handelt es sich
keineswegs um "Milliarden": Fir die Jahre 2008 bis 2011 wurden riickwirkend 400 Millionen Euro fiir Kinder von EU-
Blrgern im Ausland ausgegeben, in 2012 weitere 200 Millionen.

Die Summe relativiert sich, vergleicht man sie mit den Gesamtkosten: Von 2010 bis 2013 haben die Familienkassen
bundesweit rund 38,5 Milliarden Euro Kindergeld pro Jahr ausgegeben. Insgesamt sind die Ausgaben seit 2010 (38,8
Milliarden Euro) sogar um rund 300 Millionen gesunken.

Ein Blick auf die Zahlen in Tabelle A-18 im Zwischenbericht des Staatssekretarsausschusses zeigt die Verteilung der
Beziige fiir Kinder im Ausland: Von den rund 14,4 Millionen Kindergeldberechtigten leben gerade einmal 0,64 Prozent im
Ausland (92.000). Hiervon ist jedes vierte ein deutsches Kind im Ausland (23.500). Platz zwei belegen 41.000 Kinder in
Polen und Platz drei 3.700 Nachkommen in den Niederlanden.
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Andrea Wierich

Seit 2011 richtet das Land Berlin sogenannte «Lerngruppen fur Neuzugange ohne —
Deutschkenntnisse» ein, auch bekannt als «Willkommensklassen» — und an

%ugﬁi% Amaro

ForoelV

manchen Schulen inoffiziell als «Roma-Klassen» bezeichnet. Anfang 2013 gab es

bereits 168 solcher Klassen, und ihre Notwendigkeit wurde vom Senat auch im 2013 verabschiedeten «Aktionsplan zur
Einbeziehung auslandischer Roma» betont. Zwar sind diese Klassen prinzipiell fir alle neuen Kinder ohne
Deutschkenntnisse gedacht, es sind jedoch an vielen Schulen lberwiegend und in erster Linie Roma-Kinder in ihnen
versammelt. Als Begrindung fir die Mallnahme gibt der Senat neben den fehlenden Deutschkenntnissen fehlende
Schulerfahrung und fehlende Alphabetisierung an. An anderer Stelle ist gar von der sozialen Entwicklung und den
motorischen Fahigkeiten der Roma-Kinder die Rede, die geférdert werden miissten, ebenso misste bei Kindern und Eltern
das Bewusstsein fiir die Bedeutung schulischer Bildung erhoht werden.

Aus Sicht von Amaro Foro sind die Willkommensklassen
hochst kritisch zu sehen. Das Konzept der
segregierenden Beschulung von Migrant_innen ist nichts
Neues, auch andere migrantische Communities in
Deutschland haben damit Erfahrungen gemacht. Viele
NGOs (ebenso wie die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft), ~ darunter  viele ~ Migrant_innen-
Selbstorganisationen, kritisieren diese Praxis schon
langer. Obwohl es inzwischen in jedem Berliner Bezirk
solche separaten «Lerngruppen» gibt, fehlt nicht nur ein
einheitliches landesweites Konzept fiir die konkrete
Ausgestaltung, sondern es gibt auch keinen empirischen
Nachweis (ber den tatséchlichen Nutzen solcher
Lerngruppen. Bekanntermaflen ist das «Sprachbad» fiir
ein Kind der beste Weg, eine fremde Sprache zu lernen —
der Aufenthalt in einer Umgebung, in der alle die fremde
Sprache sprechen. Daflir wéare eine Regelklasse viel
geeigneter als eine «Lerngruppe». Da die Trennung der
Kinder mit migrantischem Hintergrund von den Ubrigen
Kindern in diesem jungen Alter eine Zasur bedeutet und
als abwertende Segregation erlebt wird, misste der
padagogische Nutzen zumindest erwiesen sein, bevor
man dieses Modell flachendeckend praktiziert.
Problematisch ist die Defizitorientierung  dieser
Bildungspolitik, die im Aktionsplan zum Ausdruck kommt:
«fehlende Schulerfahrungy, «fehlende
Deutschkenntnisse», «fehlende Alphabetisierung». Seit
wann haben Roma-Kinder groRere motorische oder
soziale Defizite als andere Kinder? Und wieso wird hier
suggeriert, dass es Roma pauschal an der
Wertschatzung der Schulbildung mangele? Natlrlich wird
etwa eine gerade eingereiste 6-jahrige rumanische
Romni  die  Benimmregeln  eines  deutschen

Klassenzimmers nicht kennen — aber zum einen kennen
viele Kinder bei der Einschulung diese noch nicht. Und
zum anderen bringt sie dafiir ganz andere Kenntnisse
und Erfahrungen mit, die man auch anerkennen kénnte.
Besonders Roma-Kinder sind meist multilingual und
sprechen neben Romanes noch die Amtssprache ihres
Herkunftslandes, zum Teil sogar weitere Sprachen. Dies
lieBe sich auch als Bereicherung bewerten und fordern,
anstatt nur auf fehlende Deutschkenntnisse zu blicken.
Es ware zumindest ein Signal an die Schiiler_innen und
ihre Familien, dass ihre Kompetenzen wahrgenommen
werden und wertvoll sind.

Stattdessen konstatiert der Aktionsplan bei vielen Roma-
Eltern eine «erhebliche Skepsis» gegentiber deutschen
Behdrden und Bildungsinstitutionen. Der Senat will
deshalb padagogisches Personal hinsichtlich der Roma-
Kultur und -Geschichte qualifizieren. Man ist fast
versucht, einmal nachzufragen, was der Senat sich unter
«der Roma-Kultur und -Geschichte» so vorstellt. Was soll
das sein? Schon unter den bulgarischen und
rumanischen Roma kann von einer einheitlichen Kultur
und Geschichte kaum die Rede sein. Es ware wesentlich
sinnvoller, mit dem padagogischen Personal regelmalige
Sensibilisierungstrainings durchzufiihren, um
Diskriminierung erfolgreich zu erkennen und zu
bekampfen. Und bereits bei der Auswahl der Lehrkrafte
darauf zu achten, dass sie Roma gegeniiber nicht
rassistisch eingestellt sind.
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Georgi Ivanov: Es ist dringend ein berlinweit einheitliches Konzept fir die sogenannten Lerngruppen erforderlich: Welche
Unterrichtsinhalte werden in den Lerngruppen vermittelt? Wird ausschlieBlich in der Lerngruppe unterrichtet oder handelt es
sich um eine erganzende Forderung zusatzlich zum Unterricht in der Regelklasse? Wie lange bleiben die Schiiler_innen
dort und wer entscheidet anhand welcher Kriterien Uber ihren Wechsel in die Regelklasse? Wir hatten neulich mit einem Fall
an einer Neukoliner Schule zu tun, wo ein Kind vier Jahre in einer Willkommensklasse verbracht hat.

Zum einen brauchten wir, ein transparentes Verfahren,
das die Sprachkenntnisse der Kinder feststellt und davon
ausgehend Uber den Wechsel in die Regelklasse
entscheidet. Es kann dabei nicht darum gehen, den
Kindern «gutes Benehmen» oder eine «deutsche Kultur»
zu vermitteln, dergleichen lasst sich kaum transparent
evaluieren. Wir halten es aulerdem fir notwendig, dass
die Lerngruppen sowieso nur eine erganzende Forderung
zum Lernen der deutschen Sprache sind und zusétzlich
zum Unterricht in der Regelklasse stattfinden sollten.
Zum anderen machen wir die Erfahrung, dass die
Lehrkrafte  in den  Lerngruppen, die ja
Muttersprachler_innen in der Herkunftssprache der
Kinder sein sollen, haufig gegeniiber Roma &uRerst
rassistisch eingestellt sind, was z.B. in Ruméanien und
Bulgarien nicht ungewohnlich ist. Das halten wir fir
inakzeptabel. Wir wiinschen uns, dass bei der Auswahl
der Lehrkrafte auf ihre Einstellung geachtet wird und
dass sie flir Rassismus sensibilisiert sind und
dahingehend fortgebildet werden.

Nein, natlirlich nicht. Viele Lehrkrafte, auch in den
Regelklassen, sind schlicht tberfordert — das liegt aber
nicht an den Roma-Kindern, sondern ist ein gréReres
Problem. Es gibt einfach zu wenig Lehrkrafte, (sozial-)
padagogische Angebote und entsprechendes Personal.
Das ist ja nichts Neues. Bei einer Schulklasse mit 25
Schiiler_innen dberfordern bereits finf nicht gut Deutsch
sprechende Kinder die Lehrkraft. Die Einrichtung dieser
Lerngruppen beférdert bei den Lehrer_innen die
Einstellung, dass nun genau diese fiinf Kinder zu viel
sind und ausgelagert werden missten. Tatsachlich
brauchte man aber einfach insgesamt kleinere Klassen
und eine bessere Betreuung und individuelle Frderung.

www.amaroforo.de

Am 30. April 2014 kamen Vertreter_innen des Migrationsrates, des ADNB des TBB, ReachOuts und der ISD mit dem
Staatssekretar fir Bildung, Mark Rackles und der Leiterin der LADS, Eren Unsal zusammen. Gemeinsam beschlossen sie
die Einrichtung eines Runden Tisches zum Thema rassistische Diskriminierung an Berliner Schulen unter der Federfiihrung
der Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend und Wissenschaft. Der Runde Tisch soll zwei Mal jahrlich tagen und sich u.a. mit

folgenden Themen befassen:
- Einrichtung einer unabhéngigen Beschwerdestelle
- Datenerhebung zu Diskriminierung und Diversity

- Beschulung von Roma-Kindern, Fllichtlingskindern und Kindern aus Osteuropa
- Lehrmaterialien: Rassistische und diskriminierende Inhalte / Bilder
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Club Dialog e.V.
«Fachkraftemangel» ist ein Begriff, mit dem man in den deutschen Medien aktuell haufig club
konfrontiert wird. Eine der Maflnahmen, die getroffen wurden, um diesem Mangel langfristig D
HAAOS

entgegenzuwirken, ist die Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen.

In unserem Beitrag mdchten wir die Arbeit von Club Dialog e.V. vorstellen — einer Organisation, die im Rahmen des
Projektes «Fahrplan Anerkennung Berufliche Abschliisse» eine effizientere Nutzung der Potenziale und Qualifikationen von
bereits in Deutschland lebenden eingewanderten Personen ermdéglicht und férdert. Mit dem Projekt ist Club Dialog e.V.
Projektpartner im 1Q Netzwerk Berlin und bietet Menschen, die ihre ausléndischen Abschliisse anerkennen lassen méchten
und eine Erwerbstatigkeit in Deutschland anstreben, Unterstiitzung im Anerkennungsverfahren und Informationen zu
beruflichen Perspektiven. Hauptzielgruppe sind Ratsuchende aus Osteuropa — den GUS-Staaten, Polen und den baltischen
Landern. Das 1Q Netzwerk Berlin wird durch die Senatsverwaltung fiir Arbeit, Integration und Frauen koordiniert und vom
Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium flr Bildung und Forschung sowie der Bundesagentur

fur Arbeit gefordert.

Die Palette der Berufe, Herkunftslander, Sprachen,
Altersgruppen, Wege nach  Deutschland  und
Lebensgeschichten der Ratsuchenden ist sehr breit, und
so legen die Beraterinnen hohen Wert auf
malgeschneiderte Beratung. Karina Sergeichik sprach
mit Julia Merian, Projektkoordinatorin von «Fahrplan
Anerkennung Beruflicher Abschlisse» und Frau Iwona
Bossert, die im Projekt als Beraterin tatig ist, (ber die
Arbeit des Projekts.

Julia Merian: Dafir gibt es mehrere Grinde. Fir
Ratsuchende ist es ohne erfahrenen Berater_innen kaum
maglich, einen entsprechenden Referenzberuf zu ihrem
auslandischen Berufs- bzw. Hochschulabschluss zu
ermitteln. Dies erfordert unter Umstanden eine
zeitintensive und aufwandige Recherchearbeit, die auch
noch nach einem Beratungstermin fortgesetzt werden
muss. Es ist fir Ratsuchende schwierig, den eigenen
Beruf einzustufen und sich dazu an eine entsprechende
fir die Anerkennung des Abschlusses zustandige Stelle
zu wenden. Manche Abschlisse, die im Ausland im
Rahmen eines Hochschulstudiums erworben werden,
sind in Deutschland reine Ausbildungsberufe, so z.B.
Krankenpfleger_in in Polen. Es sind unter anderem
solche landerspezifischen Besonderheiten, die eine
personliche Beratung erforderlich machen.

Julia Merian: Immer mehr eingewanderte Personen
wirden ihren Abschluss gern anerkennen lassen, um
bessere Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu
haben. Dies bedeutet einen immer hoheren Zulauf fir
Beratungsstellen wie unsere. Die Anzahl der
Ratsuchenden in den ersten zwei Monaten des Jahres
2014 hat sich bei allen Beraterinnen des Club Dialog im
Vergleich zum gleichen Zeitraum 2013 nahezu
verdreifacht: Es waren insgesamt 183 (davon 106
Erstberatungen) im Vergleich zu 56 Beratungen im
Januar und Februar 2013.

Julia Merian: Von 1995 bis heute bietet Club Dialog
Beratung zur Berufsorientierung an, auch im Rahmen
mehrerer Modelprojekte — wie z.B. im Jahre 2001-2003
im Projekt «Fahrplan berufliche Integration». Von 2005
bis Herbst 2011, also innerhalb von zwei Férderperioden,
beteiligte sich Club Dialog mit migrationsspezifischer
beschaftigungsorientierter Berufsberatung und dem
Qualifizierungsangebot des PC-gestiitzt  betreuten
Selbststudiums in verschiedenen F&chern am 1Q
Netzwerk  Kumulus  Plus im  Rahmen des

Bundesférderprogramms «Integration durch
Qualifizierung».
MIGRATIONSRAT 13

Berlin & Brandenburg




Seit 2011, als flr uns eine weitere Férderperiode im 1Q
Netzwerk Berlin begann, konzentrieren wir uns im Projekt
«Fahrplan Anerkennung Beruflicher Abschlusse» auf die
Beratung von Ratsuchenden in Bezug auf die
Anerkennung ihrer auslandischen Berufsabschlisse.
Unser Projekt ist ein Coaching-Projekt, aber nicht im
klassischen Sinne. Was wir unseren Ratsuchenden
bieten, ist eine komplette Verfahrensbegleitung von der
ersten Kontaktaufnahme an bis zu einem Bescheid der
entsprechenden zustandigen Stelle — und sogar etwas
dariiber hinaus. Man muss sich das folgendermalien
vorstellen: Die Anerkennung stellt nur einen der
Schwerpunkte im Beratungsprozess dar. Denn abhéngig
vom jeweiligen Ergebnis — es kann eine Voll- oder
Teilanerkennung erfolgen oder aber ein negativer
Bescheid ergehen — beraten wir die Ratsuchenden Uber
weitere Handlungsmdglichkeiten. Wir helfen ihnen bei
Bedarf auch bei weiteren Schritten nach dem Erhalt eines
Bescheides.

Julia Merian: Ja, vor kurzem etwa nahm ein junger Mann
Kontakt zu uns auf, der aus Russland kommt, dort ein
Diplom als Ingenieur flr Industrie und Zivilbau erworben
hat und seit Marz 2013 in Berlin lebt. Sein
Hochschulabschluss wurde innerhalb weniger Wochen
von der Baukammer Berlin anerkannt. Neben dem
obligatorischen Besuch deutscher Sprachkurse nimmt er
zurzeit am Modellprojekt Credit Points der Beuth-
Hochschule fiir Technik Berlin teil. Credit Points ist ein
Qualifizierungs- und Mentoring-Programm, das sich an
Hochschulabsolvent_innen mit auslandischen
Abschliissen in technischen Berufen richtet, die sich
erganzend qualifizieren und ihre Fach-, Sprach-, Medien-
und Methodenkompetenzen erweitern oder auffrischen
wollen. Er beabsichtigt spater, ein Praktikum als
Assistenzbauleiter zu absolvieren.

Iwona Bossert: Wie Julia bereits erwahnte, steigen die
Zulaufzahlen stetig an. Immer mehr Ratsuchende, unter
anderem aus Polen, konnten wir schon im Herbst 2013
verzeichnen und seitdem ist der Zustrom nicht weniger
geworden, eher im Gegenteil.

Iwona Bossert: Viele von ihnen verfligen ber recht hohe
Qualifikationen und teilweise langjahrige
Berufserfahrung. Aber junge Ratsuchende haben wir
selbstverstandlich auch. Es kommen Menschen sowohl
aus dem wirtschaftlich schwécheren Osten als auch aus
dem etwas besser aufgesteliten Westen Polens, aus
kleineren Dorfern genau so wie aus den Metropolen.
Ungefdhr die Halfte meiner Ratsuchenden hat
akademische Abschlisse — das ist Uberdurchschnittlich
viel!l Damit sind allerdings neben guten Qualifikationen
auch hohe Erwartungen an potenzielle Jobs und an die
Arbeitsbedingungen in Deutschland verknlpft. Da die
Ratsuchenden aber meist Uber nur relativ geringe
Kenntnisse der gesellschaftlichen  Strukturen, des
Bildungssystems etc. in Deutschland verfugen, sind viele
von ihnen am Ende enttduscht, wenn die Anerkennung
nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben.

Iwona Bossert: Noch langst nicht in ausreichendem
MaRe, wirde ich sagen. Trotz Fachkraftemangel
gestaltet sich die Anerkennung beruflicher Abschlisse
teilweise immer noch schwierig. AuBerdem ist es absolut
wichtig, Eingewanderten von Anfang an Deutschkurse
anzubieten, da Sprachkenntnisse fiir die auslandischen
Arbeitnehmer_innen eine der Hauptvoraussetzungen fr
den Zugang zum Arbeitsmarkt sind. Nur durch die
Sprache kénnen Potenziale erkannt und gefordert
werden.

Iwona Bossert: Zum Beispiel gerade in der
Gesundheitsbranche, die sich aktuell besonders (iber
Fachkraftemangel beklagt, ist eine Anerkennung immer
noch sehr schwierig und oft nach wie vor mit unzahligen
birokratischen Hirden verbunden.
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Julia Merian: Sicherlich sind gute Deutschkenntnisse
unentbehrlich fiir die Berufsausiibung, aber auch fiir eine
gesellschaftliche Teilhabe am Leben in Deutschland. Bei
einer Anerkennungsberatung spielt die Muttersprache
jedoch eine wichtigere Rolle als nur als einfacheres
Verstandigungsmittel: Sie ist eine Briicke des Vertrauens.
Denn nur wenn Berater_innen wissen, wie das soziale
Umfeld von Ratsuchenden aussieht und in welcher
Lebenssituation sie sich gerade befinden, kann man auch
den richtigen Weg zur Anerkennung bzw. Alternativen
aufzeigen. Nicht zu vergessen sind aullerdem
Kenntnisse in Bezug auf die Berufskunde, die
wirtschaftliche und politische Lage im Herkunftsland
sowie das Bildungssystem, denn dieses Wissen ist
relevant, um die Abschlisse richtig einschatzen zu
kénnen. — Und das funktioniert am einfachsten in der
Muttersprache.

Iwona Bossert: Das mit der Vertrauensbricke kann ich
nur bestatigen. Die Hemmschwelle, sich einer Person
anzuvertrauen, die die gleiche Sprache spricht, ist viel
niedriger, gerade bei Ratsuchenden, die vielleicht erst
seit kurzer Zeit in Deutschland leben und die deutsche
Sprache  nur  ansatzweise  beherrschen.  Eine
Erstberatung ist immer mit einer massiven
Informationsvermittlung verbunden, und um mit der Fiille
an neuen und teilweise recht komplexen Informationen
zurechtzukommen, ist es fiir Ratsuchende in jedem Fall
einfacher, diese in ihrer Muttersprache vermittelt zu
bekommen.

Iwona Bossert: Als positive Beispiele kann ich z.B.
Padagog_innen allgemein nennen, da sich im Bereich
der Anerkennung dieses Berufs in den letzten Jahren

einiges getan hat. Bei einer Teilanerkennung kénnen
sogenannte Ausbildungsdefizite an einer padagogischen
Hochschule ausgeglichen werden, wonach eine Arbeit im
in Deutschland reglementierten padagogischen Bereich
maglich wird.

Julia Merian: In meiner Berufspraxis gibt es auch immer
mal wieder interessante Félle. Einmal war bei mir eine
Tierarztin in der Beratung, die keine Tiere mochte. Das
war lustig. Ein positives Beispiel, das mir auch noch
spontan einféllt, ist das eines aus dem Iran gefliichteten
Ingenieurs. Sein Diplom wurde anerkannt und das war fiir
uns alle nicht nur die Anerkennung des Diploms, sondern
Anerkennung des Menschen.

Julia  Merian: Vollig richtig. Es ist eine wichtige
Voraussetzung, aber eben nur der halbe Weg zur
Berufsausiibung. Das Ziel, das erreicht werden muss, ist
der Einstieg in den Arbeitsmarkt. Dabei zahlen oft solche
Aspekte wie das Vorhandensein von Berufserfahrung,
der Aufenthaltsstatus, das familidre Umfeld, die
Motivation der Person etc. Es sei aber noch erwahnt,
dass die Entscheidung, ob Bewerber_innen mit
Migrationshintergrund eingestellt werden oder nicht, in
letzter Instanz beim jeweiligen Unternehmen liegt.
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Huseyin Celik

In der Schweiz leben ca. 8,1 Millionen Menschen, darunter rund 6,2 Millionen gebrtige Schweizer_innen. Der Anteil von
Auslander_innen betragt 1,9 Millionen Menschen, in Januar 2014 also etwa 23,5%-'6 Damit ist jede vierte in der Schweiz
lebende Person auslandisch. Von diesem Bestand sind zwei Drittel EU-BUrger_innen und ein Drittel Birger_innen von
Drittstaaten. Gem&R Erhebungen des Staatssekretariats (SECO) lag die Arbeitslosenquote in der Schweiz Ende Februar

2014 bei rund 3,5%."7

In einer Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 hat eine
knappe Mehrheit der Stimmberechtigten (50,3 %) die
sogenannte Volksinitiative «Gegen
Masseneinwanderung» der  rechtspopulistischen
Schweizerischen  Volkspartei  (SVP) angenommen.
Durch die Initiative wurde in die Schweizerische
Bundesverfassung ein neuer Art. 121 a eingefiigt. Dieser
tragt den Titel «Steuerung der Zuwanderung». Nach
seinem Abs. 1 «steuert [die Schweiz] die Zuwanderung
von Auslanderinnen und Auslandern eigenstandig». Nach
Abs. 2 wird die «Zahl der Bewilligungen fir den
Aufenthalt von Ausléanderinnen und Ausléndern in der
Schweiz [...] durch jahrliche Hdchstzahlen und
Kontingente begrenzt. Die Hdochstzahlen gelten fiir
samtliche Bewilligungen des Ausléanderrechts unter
Einbezug des Asylwesens. Der Anspruch auf
dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf
Sozialleistungen kann beschrankt werden.»

Abs. 3 konkretisiert die «jahrlichen Hochstzahlen und
Kontingente fiir erwerbstatige Auslanderinnen und
Auslander».  Danach  sind  sie  «auf die
gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter
Berticksichtigung eines Vorranges fiir Schweizerinnen
und Schweizer auszurichten». Dazu sind auch «die
Grenzgéngerinnen und Grenzganger» einzubeziehen.
Insbesondere «das Gesuch eines Arbeitgebers, die
Integrationsfahigkeit und eine ausreichende,
eigenstandige  Existenzgrundlage»  werden  als
mafgeblich fir die Erteilung von
Aufenthaltsbewilligungen aufgezahit.

Gemaly Abs. 4 «dirfen keine vélkerrechtlichen Vertrage
abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel
verstossen». Diese Bestimmung wird spater wieder
aufgenommen. Danach sind «[v]dlkerrechtliche Vertrage,
die Artikel 121a widersprechen, [...] innerhalb von drei

Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stande
neu zu verhandeln und anzupassen».

Im At. 121a BV  verlangt die  neue
Verfassungsbestimmung, dass die Zuwanderung durch
Hdchstzahlen und Kontingente begrenzt wird. Damit
verpflichtet die Initiative Bundesrat und Parlament,
innerhalb von drei Jahren ein neues Zulassungssystem
einzuflihren, das die Zuwanderung durch Hdchstzahlen
und Kontingente begrenzt und damit zu einem
Systemwechsel in der Zuwanderungspolitik fiihrt. Es ist
aber bislang nicht klar, wie die Initiative umgesetzt
werden soll, da sie gegen einige internationale
Abkommen der Schweiz — unter anderem mit der EU —
verstoRt.  Darlber wird in  den  n&chsten
parlamentarischnen  Debatten noch eine emste
Auseinandersetzung stattfinden. Das Eidgendssische
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) wird bis Ende
Juni ein Umsetzungskonzept der neuen
Verfassungsbestimmungen dber die Zuwanderung
erarbeiten. Bis Ende 2014 folgt eine Gesetzesvorlage.

Bis  zur Inkraftsetzung  der  entsprechenden
Ausfiihrungsgesetzgebung bzw. zu einer allfalligen
Revision oder Kiindigung des Freiziigigkeitsabkommen
(FZA) qilt die Personenfreizlgigkeit wie bisher zwischen
den Mitgliedstaaten der EU, der EFTA und der Schweiz.

Die aktuelle Einwanderungspolitik basiert auf einem
dualen  Zulassungssystem. Darin  wird zwischen
EU/EFTA-Staatsangehérigen und sogenannten
Drittstaatsangehdrigen unterschieden, also solchen, die
nicht EU/EFTA-Staatsangehérige sind. Fir EU-
Staatsangehdrige gilt das Freizligigkeitsabkommen, das
den freien Personenverkehr mit den EU/EFTA-Staaten
regelt. Fir die Einwanderung von Drittstaatsangehdrigen
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gelten das Asyl- und Auslandergesetz sowie die
bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und den
jeweiligen Landern. Diese sehen Héchstzahlen und
Kontingente vor — insbesondere nur eine restriktive
Zulassung von gut qualifizierten Drittstaatsangehdrigen.
4. Grundlagen der Freizugigkeit zwischen der EU und der
Schweiz

Das FZA zwischen der EU und der Schweiz wurde am
21. Juni 1999 unterzeichnet. Anlasslich der EU-
Erweiterung in den Jahren 2004 und 2007 wurde mit den
Protokollen vom 26.10.2004 und vom 27.5.2008 zum
FZA dessen Geltungsbereich schrittweise auf die jeweils
neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt.

Das  Personenfreizigigkeitsabkommen  regelt  die
Aufenthaltsrechte  sowie  die  Lebens-  und
Arbeitsbedingungen fir Burger_innen der EU in der
Schweiz und umgekehrt; die gleichen Regelungen des
FZA gelten auch fiir Staatsangehérige der EFTA-Lénder.
Das Recht auf Freizligigkeit wurde durch weitere
Protokolle wie z.B. die gegenseitige Anerkennung von
Berufsdiplomen, das Recht auf den Erwerb von
Immobilien und die Koordination der
Sozialversicherungssysteme erganzt.

Das Personenfreiziigigkeitsabkommen  verleiht den
Staatsangehdrigen der Schweiz und der EU das Recht,
Arbeitsplatz und Wohnsitz innerhalb der Staatsgebiete
der Vertragsparteien frei zu wahlen. Voraussetzungen
dafiir sind ein glltiger Arbeitsvertrag (Art. 6 ff. FZA) oder
selbststandige Erwerbstatigkeit (Art. 12 ff. FZA). Bei
Nichterwerbstatigen ~ verlangt ~ das  Abkommen
ausreichende finanzielle Mittel (Art. 24 ff. FZA). Um eine
Arbeitsstelle zu suchen, erlaubt das Abkommen wahrend
sechs Monaten die Einreise und den Aufenthalt auch
ohne finanzielle Mittel.

Das FZA qgilt nicht fir alle EU-Mitgliedstaaten
geleichermalen. Es ist etappenweise in Kraft getreten
und sieht Ubergangsregelungen vor. Dadurch wurde die
schrittweise  Einflihrung der  Personenfreiziigigkeit
zwischen der EU und der Schweiz beschlossen. Das FZA
ist fur Blrger_innen der ehemaligen 15 EU-
Mitgliedsstaaten (EU-15) sowie der EFTA-Staaten am 1.
Juni 2002 in Kraft getreten. Die schrittweise Einfiihrung
der Personenfreiziigigkeit fir die 2004 der EU
beigetretenen  zehn mittel- und osteuropaischen
Mitgliedstaaten — aufler Zypern und Malta — (EU-8)
geschah 2006. Hier zu beachten ist, dass fiir Zypern und
Malta von Anfang an die gleichen Regelungen galten wie
fir die EU-15. Das FZA wurde durch die Abstimmung

vom 8. Februar 2009 auf Ruménien und Bulgarien
ausgedehnt.

Was die Personenfreiziigigkeit angeht, sieht das FZA flir
die EU-15 zuziiglich Zypern und Malta und fir die EU-8
sowie fur Bulgarien und Ruménien drei verschiedene
Ubergangsregelungen vor. Die erste Etappe besteht aus
der beschrankten Freizigigkeit. In dieser Phase herrscht
Inlandervorrang, vorgangige Kontrolle der Lohn- und
Arbeitsbedingungen sowie Kontingente wahrend sieben
Jahren ab Inkraftsetzung der Ubergangsregelung. Die
zweite Etappe sieht zwar eine volle Freiziigigkeit vor,
diese ist jedoch mit Schutzklauseln fir weitere drei
Jahren verbunden. Erst in der dritten Etappe herrscht die
volle Freizligigkeit.

Die Personenfreizigigkeit trat fiir die EU-15 inkl. Zypern
und Malta sowie die EFTA-Staaten am 1. Juni 2007 in
Kraft. Seit dem 1. Mai 2011 kommen die
Staatsangehdrigen der EU-8 ebenfalls in den Genuss der
Personenfreiziigigkeit. FZA sieht erst ab 1. Juli 2014
freien Personenverkehr wie innerhalb der EU vor. Fir
Staatsangehorige aus Bulgarien und Rumaénien gelten
bis  spatestens 31. Mai 2016  weiterhin
Zulassungsbeschrankungen.

Die Forderung nach Hochstzahlen fur
Aufenthaltsbewilligungen von samtlichen
Auslander_innen ist nicht mit dem Grundprinzip des
Freizugigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der
Europaischen Union vereinbar, ebenso wenig mit der
EFTA-Konvention. Damit verlangt die Initiative eine
grundsétzliche Neuausrichtung der Zuwanderungspolitik.
Dies  bedeutet eine  Abkehr vom  heutigen
Zulassungssystem und einen Auftrag an den Bundesrat,
das FZA mit der EU nach zu verhandeln. Dabei stellt sich
jedoch die Frage, ob die Europaische Union Uberhaupt
bereit bzw. gewillt ist, das FZA mit der Schweiz neu zu
verhandeln und  Kontingente  einzufihren.  Eine
Kindigung des FZA hatte zur Folge, dass die anderen
bilateralen Abkommen zwischen der EU und der Schweiz
wegen der sogenannten Guillotine-Klausel innerhalb von
sechs Monaten aufer Kraft traten. Dies héatte gravierende
Konsequenzen fiir die Schweizer Volkswirtschaft, die
jeden zweiten Franken in der EU verdient.

Die Hochstzahlen fir Bewilligungen sollen laut der
Initiative auch flr den Asylbereich und den
Familiennachzug gelten. Die Initiative verstot dadurch
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gegen die zwingenden Bestimmungen des Non-
Refoulement-Prinzips und somit gegen die zwingenden
Bestimmungen des Volkerrechts. Dieses verbietet die
Abschiebung einer Person in einen Staat, in dem ihr
Leben oder ihre Freiheit gefahrdet ist. Diese verfassungs-
und volkerrechtliche Verpflichtung der Schweiz I&sst
keine Begrenzung in Form von Héchstzahlen zu.

Die Konsequenzen aus diesem Abstimmungsresultat fiir
die Beziehungen der Schweiz zur EU kénnen noch nicht
ganz genau abgeschéatzt werden. Nach der Abstimmung
gab es jedoch bereits Reaktionen seitens der EU. Was
die Verhandlungen Uber die institutionellen Fragen
angeht, herrscht zurzeit stillstand. Bekannt ist jedoch,
dass vorgangig kein Abkommen zum freien
Personenverkehr mit Kroatien geschlossen wird und dass
die Schweiz bereits aus dem Erasmus-Student_innen-
Austauschprogramm 2015 ausgeschlossen  wurde.
Bereits bekannt ist auch, dass die Verhandlungen Uber
das Stromabkommen, die Gespriche zum neuen
Filmférderungsprogramm und zum Forschungsprogramm
Horizon 2020 abgebrochen wurden.

Die Initiative verlangt, dass die administrativen Hurden
fur Unternehmen gering sind. Das Ziel der Initiative ist es,
selektiv nur diejenigen Arbeitskrafte ins Land zu holen,
die fir die Wirtschaft wichtig sind bzw. von der Wirtschaft
bendtigt werden — wenn sich nicht geniigend Schweizer
Arbeitskrafte finden. Wichtig fir die Initiator_innen ist,
dass diese auslandischen Arbeitskrafte das Land auch
wieder verlassen mussen, wenn sie keine Arbeit mehr
haben. SchlieBlich verlangt die Initiative, dass die
Schweiz bei der Zuwanderung kein voélkerrechtliches
Abkommen eingeht. Sie soll sich dabei keinen
internationalen bzw. zwischenstaatlichen
Gerichtsbarkeiten unterwarfen. Damit will die Initiative
eine Rechtslage ohne internationale Abkommen
schaffen. Die Initiative will somit ohne jegliche
Verpflichtungen Migrant_innen als Arbeitskrafte einholen,
wo die Wirtschaft sie braucht, und sie ohne jegliche

Verpflichtung ausschaffen, wenn die Wirtschaft sie nicht
mehr als reine Arbeitskraft gebrauchen kann. Dies sind
Hinweise  dafir, dass Migration als  reine
Arbeitskraftbeschaffung verstanden wird.

Diese antiquierte Sichtweise sieht hinter der Migration
reine Arbeitskraft und nicht die menschliche Dimension.
Die Initiative verstoit gegen menschen- und
volkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz.

Sie verweigert Migrant_innen grundlegende (Arbeits-)
Rechte und schlielt sie aus der Gesellschaft, in der sie
leben und arbeiten aus. Unter diesen Gesichtspunkten
l6ste die Initiative groRe Begeisterung aus und fand
Zustimmung unter rechtsradikalen Parteien in anderen
Landern Europas. In einem offenen Brief gratulierte die
deutsche NPD der SVP zu diesem Erfolg. Es ist davon
auszugehen, dass die Initiative primar nicht Unternehmen
und EU-Biirger_innen treffen wird, sondern eher
schutzlose Drittstaatangehérige und  Migrant_innen.
Anhaltspunkte dafir liefert sowohl der Initiativen-Text als
auch eine Rede des Schweizerischen Bundesrats
Johann Schneider-Ammann, die er gleich nach der
Annahme der Initiative bei einer Veranstaltung der
Deutschen Gesellschaft fiir auswartige Politik gehalten
hat. Ammann lies verlauten, dass er iberzeugt sei, dass
man in der Schweiz einen «gescheiten Weg» finden
werde, dem Volkswunsch und gleichzeitig auch der
«Personenfreizligigkeit der EU» gerecht zu werden.
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Magdalena Benavente

Im September letzten Jahres ist das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von international Schutzberechtigten und
ausléndischen Arbeitnehmern vom 29 August 2013'8 in Kraft getreten. Das Gesetz diente der Umsetzung zweier
europédischer Richtlinien. Dies ist zum einen die Richtlinie 2011/51/EU, welche den Anwendungsbereich der Richtlinie
2003/109/EG «Daueraufenthaltsrichtlinie»'® erweitert auf Personen, die internationalen Schutz genielen?, und zum
anderen die Richtlinie 2011/98/EU Uber die Harmonisierung der Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis flr
Drittstaatsangehdrige.2! Dariiber hinaus nahm der Gesetzgeber Anderungen vor, die nicht aufgrund der Richtlinie
erforderlich waren, aber (so in der Gesetzesbegriindung??) weiteren Anpassungen im Aufenthaltsrecht dienen sollen und

uberwiegend klarstellende Funktion haben.

Das Gesetz ist schrittweise in Kraft getreten und andert
mehrere Paragrafen des Aufenthaltsgesetzes®, unter
anderem den §14. Dort wird geregelt, wann die Einreise
in die Bundesrepublik als «unerlaubt» gilt. Als
«unerlaubt» galt bis dahin nur die Einreise ohne einen
glltigen Pass oder Passersatz oder wenn die Person den
erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besal. Mit der
Reform wurde im § 14 AufenthG eine neue Form der
unerlaubten Einreise eingeflhrt.

Durch einen zusatzlichen Absatz (2a) wird in § 14 nicht
nur eine neue Form der unerlaubten Einreise eingefiihrt,
sondern auch die Zustandigkeit, einen Aufenthaltstitel zu
annullieren an «die mit der polizeilichen Kontrolle des
grenzliberschreitenden Verkehrs beauftragten Behdrde»
(Grenzpolizei) zugesprochen, was sich als hoch
problematisch erweist. Denn nach der neuen Reglung gilt
auch als unerlaubtes Einreisen in die Bundesrepublik,
wenn Drittstaatsangeh6rige zwar einen erforderlichen
Aufenthaltstitel besitzen, dieser aber durch Drohung,
Bestechung oder Kollusion erwirkt oder durch unrichtige
oder unvollstandige Angaben erschlichen wurde.
Aufenthaltstitel, die unter diese Norm fallen — und zwar
alle Titel, die im § 4 AufenthG genannt sind, unabhéngig
vom Ursprungsland der Titel — werden mit Vorwirkung fur
die Vergangenheit ~ von der Grenzpolizei
zuriickgenommen oder annulliert.

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes war fir die
rechtméaRige Einreise und den Aufenthalt in Deutschland
ein gultiger Pass oder Passersatz und der Besitz eines
Aufenthaltstitels in Form eines Visums, einer
Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen Karte EU, einer
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum
Daueraufenthalt — EG erforderlich. Das bedeutet, dass

bis September letzten Jahres Drittstaatsangehdrige, die
diese Voraussetzungen erfilllten, rechtmaBig und
einwandfrei in das Bundesgebiet einreisen konnten. Nach
der jetzigen Reglung genlgt nicht mehr «nur» der Besitz
eines formell glltigen Aufenthaltstitels fir die
rechtmaBige Einreise, sondern es braucht die
«Gewissheit», dass der Titel rechtmaRig erworben
wurde. Der Gesetzesbegriindung zufolge war das Ziel
der Anderung die Entlastung der Auslanderbehérden und
die Verklrzung des Freiheitsentzuges bis zur
Aufenthaltsbeendigung.?* Leider werden diese Ziele auf
Kosten der Rechte von Migrant_innen erreicht.

Wahrend des Gesetzgebungsprozesses hat Pro Asyl in
einer Stellungnahme an das Bundesministerium des
Inneren  mehrere  Probleme  bezlglich  des
Gesetzentwurfes angesprochen.? Trotzdem ist § 14 Abs.
2a. unverandert in Kraft getreten. Auf den ersten Blick ist
es nur eine Ergdnzung im Aufenthaltsrecht, bei
genauerer Betrachtung lassen sich mehrere Probleme
ansprechen:

a. Die Einfiihrung einer neuen Form der unerlaubten
Einreise ist liberfliissig.

Fir die Visaerschleichung gibt es im AufenthG Normen,
die solche Fallkonstellationen des § 14 Abs. 2a erfassen.
Durch den § 95 werden ein Handeln ohne erforderlichen
Aufenthaltstitel und ein Handeln mit einem durch
Drohung, Bestechung oder Kollusion oder durch
unrichtige oder unvollstdndige Angaben beschafften
Titels gleichgestellt. Unter dieses Handeln fallt auch das
Einreisen — das heilt, dass der im § 14 2a «neu»
gefasste Fall nun zweimal geregelt ist. Dies lasst
vermuten, dass die eigentliche Absicht bei der neuen
Reglung nicht die Erfassung dieser Félle war, sondern
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die Verschiebung der Zustandigkeiten und die
Verkiirzung bei der Uberpriifung, ob ein Titel rechtmaRig
erworben wurde.

b. Nach bisherigem Recht war fiir die Annullierung eines
Aufenthaltstitels die Auslénderbehdrde zusténdig. Nach
der neuen Reglung ist die Polizei bei der Kontrolle der
Einreise fiir die Festlegung, ob ein Aufenthaltstitel durch
Drohung oder Kollusion erworben wurde oder durch
unrichtige oder unvollstandige Angaben erschlichen
wurde sowie dessen Annullierung zustandig. Die
Anderung der Zustandigkeiten ist nicht dem Gesetzestext
zu entnehmen, sondern aus der Begrindung. Der
Gesetzgeber legt § 71 Absatz 3 Nr. 3 Buchstabe a.
zugrunde, um die Zustandigkeit der Grenzpolizei fir die
Ricknahme und den Widerruf eines nationalen Visums
sowie Visum aus anderen Mitgliedstaaten zu begrinden.
Aber diese Fallkonstellation bezieht sich nur auf den Fall
der Zuriickweisung, Zurtickschiebung oder Abschiebung,
soweit schon feststeht, dass «Auslander_innen» bereits
unerlaubt eingereist sind. In § 14 Absatz 2a. handelt es
sich um die Entscheidung oder Feststellung, ob die
Person unerlaubt eingereist ist und flr diese
Entscheidungen ist nur die Auslanderbehdrde zustandig
(§ 71 Abs. 1). Die Ermachtigung der Polizei mit einem
Verwaltungsakt, der bis dahin in den Handen der
Auslanderbehorde lag und einer strengeren Uberpriifung
unterzogen war, schafft Rechtsunsicherheit und verletzt
Grund- und Menschenrechte.

c. Die neue Reglung basiert auf einem allgemeinen
Verdacht, Migrant_innen wirden per se betriigen. Das
kann zu Verdachtszuriickweisungen fihren und zu einer
Zunahme der Freiheitsentziehung an der Grenze
aufgrund subjektiver Anhaltspunkte. Die beabsichtigte
Verklrzung der Inhaftierung kann nur durch eine
verkiirzte und  oberflachliche ~ Uberpriifung  der
RechtmaRigkeit eines Visums bzw. Aufenthaltstitels
erreicht werden, denn in der Regel sind solche
Uberpriifungen zeitaufwandig, insbesondere wenn die in
Frage kommenden Titel durch ein Behdrde eines
anderen EU-Landes erstellt worden ist. Oder der
Gesetzgeber rechnet damit, dass die betroffene Person
«freiwillig» auf das erteilte Visum verzichten wird, um
eine schnellere Freilassung zu erreichen.

Der Gesetzgeber schafft Rechtsunsicherheit, denn die
einseitige Behauptung seitens der Polizeibeamten bei der
Kontrolle im Moment der Einreise, ein Aufenthaltstitel
kénnte unrechtmafig erworben sein, durch Drohung,
Bestechung oder unrichtige oder unvollstandige

Angaben, kann zur lllegalitat der Einreise fihren, indem
der bis dahin glltige Titel mit Wirkung fiir die
Vergangenheit zurlickgenommen oder annulliert und der
Betroffene zurlickweisen wird.

d. Es wird beflrchtet, dass die schon bekannten
polizeilichen Praktiken wie die Personenkontrolle
aufgrund des physischen Erscheinungsbildes wie
Hautfarbe oder Gesichtsziige (Racial Profiling) im
Bereich der Grenzkontrolle noch stérker vorkommen. Das
heildt, dass rassistische Praktiken als
Entscheidungsgrundlage fir die Auswahl, welche
Personen strenger kontrolliert werden und fir die
Uberpriifung der Giiltigkeit eines Aufenthaltstitels dienen
werden. Mit der Reform des § 14 schafft die Politik ein
Instrument, das viel Raum lasst fir die eng mit
subjektiven  Annahmen oder Verdachtsmomenten
verbundenen Stereotype und dem entsprechenden
«Erfahrungswissen». Das Risiko, dass Personen
aufgrund eines nicht «typisch europaischen» Aussehens
verstarkt kontrolliert und zurickgewiesen werden, wollte
der Gesetzgeber nicht sehen.

Eine kritische Auseinandersetzung mit Racial Profiling
gab es in letzter Zeit in Bezug auf § 22 Abs. 1 a BPolG
und § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG. Trotzdem hat die Politik das
Thema noch nicht aufgegriffen. Solch pauschale
Verdachtigungen aufgrund unveranderlicher Merkmale
missachten das Verbot rassistischer Diskriminierung und
die Pflicht des Staates, sicherzustellen, dass
Staatsorgane die  Grund- und  Menschenrechte
respektieren. Eine Verletzung des Gleichheitsprinzipes
und der Menschenwiirde liegt vor.
e. § 14 Absatz 2a. entspricht nicht den Zielen der
umgesetzten  Richtlinien und  verstoBt  gegen
européisches Unionsrecht zum «Schengen-Raumy». Er
verstoRt gegen Art 67 Abs. 1 und 2 des Vertrags Uber die
Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV), sowie Art.
34 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 (iber einen
Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex).

Die Zusammenarbeit der Europaischen Union — in Form
ihrer unterschiedlichen supranationalen Organe — mit den
Mitgliedsstaaten im Bereich Einwanderungs- und
Asylfragen ist eine der jiungsten Felder des
Integrationsprozesses. Obwohl das Recht der EU-
Birger_innen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten, bereits im
Grindungsvertrag vorgesehen war, hatte die EU
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urspringlich keine Kompetenzen bezlglich Aus dieser unklaren Situation resultierten solche Normen

Migrationspolitk. Das liegt zum Teil an den wie der § 14 Abs. 2a, aus dem restriktiven Paradigma,
Souverénitatsanspriichen der Mitgliedstaaten, den dem die europaische Grenz-, Asyl- und Migrationspolitik
innenpolitischen Empfindlichkeiten und der Angst, ihre folgt. Eindeutig eine Verschlechterung der Rechte von
«nationale Identitat» zu verlieren. Als Antwort auf solche Migrant_innen!

Empfindlichkeiten setzt die Europdische Union ihre
Schwerpunkte ihrer Migrationspolitik in der Festigung der
Aufengrenzen, der Verstarkung der staatlichen Kontrolle
und im Kampf gegen Migration. Im Bereich der Rechte
von Einwander_innen und Asylsuchenden haben die
Mitgliedsstaaten viel Spielraum fir die Umsetzung der
Richtlinien.  Also:  Scheinregulierung  und  eher
intergouvernementale Prozesse.

Mit Beginn am 20. Mai 2014, noch vor den Wahlen zum EU-Parlament und von Strallburg ausgehend, soll bis zum 29. Juni
der europaweite «Freedom March to Brussels» durchgefiihrt werden. Die Ankunft des transnationalen Marsches in Briissel
wird eine Woche vor dem EU-Gipfel zur Migrationspolitik vom 26. — 27. Juni 2014 sein. Eine Woche lang werden Aktionen in
der Stadt Briissel stattfinden, um gegen die rassistische und repressive Fliichtlingspolitik Europas Widerstand zu leisten.
Der Migrationsrat Berlin-Brandenburg solidarisiert sich mit den Protestierenden und unterstitzt die Forderungen, die da
waren:

- Bewegungsfreiheit und Residenzrecht fiir alle!

— Stopp der Dublin-Falle und der Residenzpflicht in ganz Europal

- Langfristig gliltige Ausweisdokumente ohne Kriterien (die nicht von Arbeitsvertragen oder individueller staatlicher
Verfolgung abhéngig sind)!

— Stopp der Einkerkerung und Deportation von Migrant_innen!

- Gleiche Arbeitsbedingungen fiir alle!

— Die gleichen politischen, sozialen und kulturellen Rechte fiir alle; das Recht auf Bildung und Arbeit!

— Stopp der repressiven européischen Politik: keine Freihandelsvertrage und NATO-Kriege mehr!

— Abschaffung von Frontex, Eurosur und anderer Anti-Migrationspolitik und -regulierungen ab!

Nahere Infos unter; http://freedomnotfrontex.noblogs.org, https://www.facebook.com/freedomnotfrontex oder

http://asylstrikeberlin.wordpress.com/2014/02/06/lets-march-for-our-freedom

Cristina Martin

Das Mitentscheidungsverfahren, das dem Européischen Parlament und dem Ministerrat gleiche Rechte im
Gesetzgebungsprozess zubilligt, wurde durch den Lissabon-Vertrag zum neuen «ordentlichen Gesetzgebungsverfahren»
und ist nun in der Mehrzahl der Politikbereiche, darunter auch in allen Teilen der Migrationspolitik, gultig. Auch wenn es
weiterhin gewichtige Ausnahmen in diesem Gesetzgebungsprozess gibt.
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Doch nicht nur diese Ausnahmen rufen die Kritik, es gabe
ein Demokratiedefizit in der Europaischen Union, hervor.
Fur dieses Demokratiedefizit spricht vielmehr auch das
alleinige Initiativrecht der Européischen Kommission im
EU-Rechtsetzungsprozess. Dabei wird die Européische
Kommission nicht vom Europaischen Parlament gewahlt,
sondern lediglich bestatigt oder abgelehnt. Kiritisiert wird
weiterhin, dass immer mehr Gesetzentwirfe in
«Hinterzimmern» von Briissel ohne Anwesenheit der
Offentlichkeit beschlossen werden.?”

Eine der oben erwdhnten Ausnahmen zu der Gultigkeit
des neuen Gesetzgebungsverfahrens ist im Bereich der
Asylpolitik auch nach dem Lissabon-Vertrag noch zu
finden. Es gibt in diesem Bereich namlich eine Situation,
in der das Anhdrungsverfahren immer noch giltig ist.8
Der Ministerrat darf auf dieser Weise im Fall «eines
plétzlichen Zustroms von Drittstaatsangehérigen» auf

Iris Rajanayagam

Vorschlag der Kommission vorlaufige Mafinahme
zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten treffen und
muss das Parlament nur anhdren bzw. es um
Stellungnahme bitten, die er aber nicht beriicksichtigen
muss. Das heilt, dass in einer Situation, in der
gefllichtete Menschen ihr Leben riskieren und oft sogar
verlieren, um nach Europa zu kommen, wieder die am
wenigsten  demokratisch legitimierten Organe der
Européischen Union das Sagen haben. Somit kdnnen sie
sich und die jeweiligen Mitgliedstaaten aus ihrer
Verantwortung ziehen. So wird es dann auch mdglich,
dass Menschenrechte und Menschenleben «zugunsten
der betreffenden Mitgliedstaaten» auf der Strecke
bleiben.

Nach den Brandanschldgen in Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er Jahre wurde in Deutschland die
Grundgesetzzusicherung «Politisch Verfolgte genieRen Asyl» ausgehebelt und das Asylrecht faktisch abgeschafft. Es folgte
eine Politik der Abschottung und Abwehr von Gefliichteten und Migrant_innen, die von Rassismus, Repression und
menschenunwurdiger Behandlung gepragt war. Diese Praxis dauert bis heute an und erhalt immer neue Dimensionen. Die
Flichtlings- und Asylpolitk Europas ist gekennzeichnet u.a. von Lagersystemen, der in Deutschland einmaligen
Residenzpflicht, die jetzt zwar gelockert aber noch immer nicht bundesweit aufgehoben worden ist, dem
Asylbewerberleistungsgesetz und einem Arbeitsverbot, das Personen, die aus welchen Grinden auch immer nach
Deutschland bzw. in die EU migrieren, an einer autonomen Lebensfihrung hindert.

Insgesamt wurde diese Situation schnell mit dem Begriff
«Festung Europa» belegt, und diese Entwicklung gipfelte
in der Einrichtung von Frontex (Europdische Agentur flir
die operative Zusammenarbeit an den AuRengrenzen;
Frontiéres Extérieures) 2004 (Uberarbeitet 2011 und
2014), an deren Grindung Deutschland und hier das
Innenministerium mafRgeblich und federfilhrend beteiligt
waren. Die Verhinderung von Migration nach
Deutschland und Europa war oberste Zielsetzung bei der
Grlindung von Frontex. Sie ist eine Mischung aus
militarischer Aufkldrung und Abwehr von Migrant_innen
und  geflichteten Menschen  sowie  deren
Lagerunterbringung  unter  dauerhafter  polizeilicher
Kontrolle — notfalls auch auRerhalb der EU-Grenzen; all
dies, um das EU-Gebiet fiir diese Personen mdglichst
dicht «abzuriegeln» und somit zu verhindern, dass hier
Uberhaupt Asylantrage gestellt werden kénnen. Frontex

wurde eingerichtet unter der Dritten S&ule «juristische
und polizeiliche Zusammenarbeit», versammelt aber
hierunter sehr heterogene Organe. U.a. diese
Regelungen wurden gerade in Dublin Il neu gefasst.

In den Wahlkampagnen zur Europawahl am 25. Mai 2014
schweigt der Grolteil der Parteien zur repressiven
Flichtlings- und Asylpolitik Deutschlands und Frontex
oder betreibt sogar eher rassistische Hetze gegen
Migrant_innen wie im Falle der «Republikaner» in
Bayern. Die Grinen fordern zwar in ihrer Wahlkampagne
«Fllchtlingsschutz» ~ und  die  Einhaltung  der
Menschenrechte auf See ein und bezeichnen es als
griinen Erfolg, dass sich Frontex jetzt bei seinen Aktionen
im Mittelmeer an verbindliche Regeln zur Rettung
Schifforiichiger halten muss. lhre Argumentation ist
jedoch naiv, denn vdlkerrechtlich weltweit geltende
Regeln zur Rettung Schiffbriichiger gab es seit langem,
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und sie wurden 1982 in UNCLOS (United Nations
Convention on the Law of the Seas; 1994 in Kraft
getreten) prazisiert. Frontex hat sich schlicht nicht an
diese Regeln gehalten und wird es auch nach den
Neuregelungen weiterhin nicht tun. § 98 UNCLOS
schreibt eine absolute Pflicht eines jeden Staates durch
unter seiner Flagge segelnde Schiffe zur Hilfeleistung
Schiffbriichiger und in Seenot geratener Personen
ungeachtet ihres politischen und rechtlichen Status vor,
sofern diese Hilfe das Schiff, seine Mannschaft oder
seine Passagiere nicht in ernsthafte Gefahr bringt.
Sobald einem Kapitan die Seenot bekannt gemacht wird,
muss er schnellstméglich den gefahrdeten Personen zu
Hilfe kommen und, wo mdglich, dem anderen Schiff den
Namen des eigenen Schiffes, dessen Heimathafen und
den néchsten anzusteuernden Hafen nennen.

Weiter heilit es, dass jeder Staat einen angemessenen
und effektiven Such- und Rettungsdienst bezliglich der
Sicherheit auf oder am Meer einrichten, durchfiihren und
aufrechterhalten und ggf. durch gegenseitige regionale
Arrangements mit den Nachbarstaaten zu diesem Zweck
zusammenarbeiten soll. Kurz gesagt: Menschen in
Seenot dirfen nicht sich selbst tberlassen oder von einer
Seerechtszone in eine andere verbracht werden (push-
back), solange nicht sicher ist, ob sie im Sinne der
Genfer Fluchtlingskonvention (GFK) als «Fllchtlinge» zu
betrachten sind. Uberdies ist ein Refoulement, also das
Verbringen in ein Land, wo Menschenrechtsverletzungen
zu beflrchten sind, unzulassig (vgl. v. Brevern).?® Der
Artikel von v. Brevern behandelt auch die Pflicht zur
Erlaubnis zum Anlaufen eines geeigneten Hafens. Dies
impliziert, dass Anrainerstaaten die Ausschiffung nicht
verweigern durfen und die Kapitdne sich durch die
Hilfeleistung nicht strafbar machen.

Das von Seiten Deutschlands gern vorgebrachte
Argument, die GFK gelte auf hoher See nicht, um damit
Flichtlinge an der Einreise zu hindern, stimmt nicht. Die
Hochsee ist gerade keine rechtsfreie Zone, denn hier gilt
UNCLOS, und zwar auch und gerade hinsichtlich der
Hilfe fiir Schiffbriichige und Menschen in Seenot. Zu
behaupten, wie es die Mittelmeeranrainer tun, sie seien
nicht zustandig, weil z.B. eine Notsituation in der 12—
oder 200-Meilen-Zone¥® eines anderen Staates auftritt,
greift hier auch nicht. Die Parteien, die sich jetzt
vollmundig fiir den Schutz von Gefllichteten einsetzen,
erwahnen die UNCLOS-Bestimmungen nicht. Kennen sie
sie nicht, oder wollen sie sie nicht kennen? Gingen sie
darauf ein, so ware klar, dass Hilfe auf See keine Gnade

ist, die von Staaten gewahrt wird, sondern ein
unverbrlchliches Menschenrecht. |hr Einsatz fir den
Schutz von Geflichteten ist heuchlerisch, da sie
UNCLOS nicht erwahnen und so tun, als sei Hilfe in
Seenot eine von Staaten gnadig und freiwillig gewahrt
Wohltat. Eine solche Haltung vertritt implizit auch die
Wahlwerbung der Griinen, die wu.a. mit latent
paternalistischnen  und  rassistischen  Stereotypen
reproduzierenden Wahlslogans arbeitet.3!

Frontex ist eine praktisch autonome Organisation, die
letztendlich nicht an europdisches Recht gebunden ist.
Es ist zweifelhaft, ob sie unter UNCLOS-Bestimmungen
Uberhaupt legal ist. Was aber sind genau die Befugnisse
von Frontex? In der 12— sowie in der 200—Meilenzone
konnen Fluchtlingsboote abgefangen und an der
Weiterfahrt gehindert bzw. gezwungen werden, ihren
Kurs zu andern. Frontex ist sogar ermachtigt, sie
zwangsweise zum Herkunfts- oder Ausgangshafen, meist
ein nicht-europaischer Staat, zurlick zu eskortieren.

Der Einsatz von Frontex geht aber noch weiter: Die
Agentur wird bereits in nordafrikanischen Staaten wie
Libyen, Marokko und Tunesien aktiv, d.h. sie agiert
auBerhalb der EU-Grenzen und -Zustandigkeiten. Die EU
und Deutschland kooperieren auf politischer (z.B. durch
Rucknahmeabkommen und Visumsbedingungen) und
finanzieller (Investitionen, finanzielle Unterstlitzung bei
technischer Aufristung) Ebene mit diesen Staaten, die
teilweise Ausgangs- oder Transitzonen von Migration in
die Binnenlander Europas sind oder die an die EU
angrenzen, und verhindern somit mit allen Mitteln die
Einreise von Migrant_innen in das EU-Gebiet. An die EU
grenzende Staaten werden gezwungen, die GFK zu
unterzeichnen, wodurch diese automatisch zu
sogenannten sicheren Drittstaaten werden. Ob die GFK-
Bestimmungen eingehalten werden oder nicht, ist dabei
zweitrangig. Vorrangiges Ziel ist es, massenhaft
innereuropéische Dublin-I1I-Abschiebungen zu
ermdglichen, wie sie momentan aus Deutschland und vor
allem nach Ungarn, Italien und Polen geschehen.

Die Aktivitaiten von Frontex in Nicht-EU-Staaten
verschieben die EU-Aufengrenze bis weit nach
Nordafrika und verhindern schon dort die Mobilitat von
Menschen. So existieren z.B. holding camps u.a. in
Nordafrika. Die Festung Europa verlagert so die
Migrationsrouten weg von den europdischen Binnen- und
sogar Seegrenzen. Der Einsatz von Frontex hat dazu
geflhrt, dass gefliichtete Personen sich vermehrt auf
gefahrliche und unsichere Seerouten begeben. Wie die
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«Migrant Files» zeigen, haben seit 2000 bereits 23000
Migrant_innen und Geflichtete auf See oder an den
Kisten ihr Leben verloren, allein im Oktober 2013 350,
als ein Boot vor Lampedusa kenterte. Die zustandigen
Behdrden griffen zu spét und zdgerlich ein, so dass viele,
die hatten gerettet werden kdnnen, ertranken. 3

Die «Festung Europa» lagert rassistische Praktiken des
Ausschlusses bestimmter Personengruppen sozusagen
an eine private Organisation aus, die permanent
Vélkerrecht verletzt. Sie nimmt dabei den Tod von
Schiffbrlichigen in Kauf (was zumindest als Totschlag zu
ahnden ware) und stellt, wie z.B. Italien, Kapitane, die
sich an das Seerecht halten, vor Gericht, indem sie sie
als Schlepper kriminalisiert. Gefllichtete Personen,
darunter Kinder, Babys und Schwerkranke (von Okt.
2012 bis 2013 allein 2000 Gefllichtete) werden
zuriickgewiesen, ohne dass die EU-Organe sich damit
befassen oder eingreifen.3? Selbst wenn Gefllichtete nicht
zuriickgewiesen werden, werden sie in vielen Fallen nach
Erreichen eines EU-Landes in menschenunwirdigen
Lagern festgehalten oder gleich willklrlich inhaftiert,
bevor sie abgeschoben werden. Selbstorganisationen
wie The Voice Refugee Forum oder Die Karawane haben
zahlreiche dieser Félle dokumentiert und dabei auch auf
haufige  Misshandlungen durch die jeweiligen
Sicherheitskrafte hingewiesen.

Es hilft nicht zu behaupten, dass nicht die europaischen
Staaten die Menschenrechte verletzen, sondern Frontex,
denn die EU hat Frontex eingesetzt. Gleichfalls hilft es
nicht, mit dem Finger auf die See-Anrainerstaaten zu
zeigen, die angeblich das Seerecht nicht beachten. Der
Artikel von v. Brevern weist ausdriicklich darauf hin, dass
das Anlanden von Gefllichteten in fremden Héafen nicht
als Dauerzustand zu sehen ist, sondern dass Wege
gefunden werden missen, sie in ihre Heimat — bzw. wo
das nicht méglich ist: gerecht auf andere Lander — zu
verteilen. Viele Gefliichtete wollen ohnehin zum Zweck
der Familienzusammenfiihrung oder im Zuge des ihnen
zustehenden Menschenrechtes der Bewegungsfreiheit
und der freien Wahl des Aufenthaltsortes nach
Mitteleuropa oder Skandinavien weiterreisen. Die
Regelung von Dublin IIl, dass Flichtlinge im Staat des
ersten Landgangs verbleiben mlssen oder in «sichere
Drittstaaten» zurlickgewiesen werden dirfen,
widerspricht damit auch UNCLOS.

Wahrend die Grenzen innerhalb Europas sich auflésen,
werden die Auflengrenzen zunehmend undurchlassiger.
Frontex mal’t sich aber nicht nur an den Auflengrenzen

Europas, auf See oder gar in einigen Staaten Afrikas und
Asiens Befugnisse an, die ihm nicht zustehen, sondern
auch innerhalb Europas. Die innereuropdischen Grenzen
verschwimmen nach Schengen zunehmend, dafir
werden aber polizeiliche und Zollbefugnisse zur
Personenkontrolle erheblich ausgedehnt. Z.B. durfen
Polizei und Zoll in offentlichen Verkehrsmitteln und im
offentlichen Raum fast unbegrenzt mit «racial profiling»
und Rasterfahndung Menschen kontrollieren. Die
europdische Einigung bedeutete damit gleichzeitig die
Verhinderung oder Bekampfung von Migration in dieses
Gebiet und eine erweiterte  Kontrolle  aller
Einwohner_innen, die nicht in ein auf rassistischen
Kategorien basierendes Schema passen.

Bereits seit Dublin Il arbeitet Frontex mit Eurodac
zusammen, der Datenerfassung (die erzwungene
Abnahme von Fingerabdriicken und biometrische Daten)
von zuwandernden Personen. Diese Verordnung wurde
ebenfalls durch Dublin lll neu geregelt und hebelt damit
praktisch die neuen verbesserten Bestimmungen zum
Fllchtlingsschutz wieder aus, denn es handelt sich um
eine EU-weite Datei zur Erfassung aller neu einreisenden
Personen, die vorhaben, einen Asylantrag zu stellen.
Polizei und andere Sicherheitsorgane haben seit Dublin
Il unbegrenzten Zugriff auf diese Datenbank. Gefllichtete
werden damit schon bei der Einreise als Verdachtige
oder gar Kriminelle behandelt und damit unter
Generalverdacht gestellt. Mit Hilfe dieser Daten wird eine
rassistische Denkweise statistisch untermauert, denn
gleichglltig, welchen Status die Fliichtlinge letztendlich
erhalten, erscheinen sie in der Statistik erst einmal als
Verdachtige bzw. potenzielle Kriminelle. Damit wird in der
Offentlichkeit ein rassistisches Bild von Fliichtlingen
durch die Aufnahmepraxis selbst erzeugt und
Ressentiments aufgrund von Stereotypisierungen und
Fremdzuschreibungen verstarkt.

Das neue Asylrecht ist nicht nur ein Abschottungs- und
Abschreckungsrecht (eine der héchsten Prioritten bei
der europdischen Einigung); es gefdhrdet oft
Menschenleben akut. Dies gilt nicht nur fiir die
beschriebenen  Zustdnde an den europdischen
Seegrenzen und im Frontex-Aktionsgebiet, sondern auch
mitten in Deutschland: Einmal erhalten Menschen, die
den menschenunwirdigen Verhaltnissen in  lhren
«Erstaufnahmestaaten»  entfliehen,  hier  keinen
angemessenen Aufenthalt (Lampedusa in Hamburg),
sondern werden zurlickgewiesen. Damit ist eine
Komplizenschaft der EU in den griechischen,
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italienischen, ungarischen usw. Praktiken gegeben. Zum
anderen sind die Verhéltnisse in den Lagern in
Deutschland in der Regel genauso unzumutbar wie in
den genannten Landern: Wegen der als unertraglich
empfundenen Situation kam es mehrfach in deutschen
Lagern bereits zu Toétungen und Selbsttétungen.
Menschen missen hier oft jahrelang in von Kakerlaken
verseuchten, schimmeligen Unterkinften mit nicht
getrennten sanitaren Anlagen leben. Auf der einen Seite
sprechen europaische Politiker_innen ber die Starkung
und Offnung Europas fiir Zuwanderer_innen, Fachkrafte
usw. Was heift das aber an den Grenzen? Hier findet die
Offnung fiir Menschen auBerhalb Europas nicht statt, im
Gegenteil, die Starkung Europas bedeutet die Starkung
der Festung Europa, d.h. der Abschottung und der
Schliefung der Grenzen gegen neu Hinzukommende.

Europa kann sich im Lichte seiner «liberalen» Politik
sonnen, da die rassistischen politischen Praktiken an
Frontex ausgelagert werden. Wenn Vorfélle geschehen,
wie die im Okt. 2013 vor Lampedusa oder auch nur das
«ganz alltdgliche push-back», ist es leicht, Frontex zu
beschuldigen, das angeblich den rechtlichen und
politischen Vorgaben der EU nicht folgt. Tatséachlich folgt
es ihnen buchstabengetreu. Zwar ist in der Frontex-
Verordnung von 2011 vorgesehen, dass es seine
menschenrechtsverletzenden Aktivitdten in Italien und
vor allem Griechenland (Poseidon Land and Sea)
beenden muss. Das ist bisher aber nicht geschehen. Die
Anderungen vom April 2014 dienen vordergriindig dem
Flichtlingsschutz, ermdglichen aber dadurch, dass sie
das Aufbringen von Flichtlingsbooten, deren Kontrolle
und ggf. Rickweisung in den Auslaufhafen erlauben,
eine noch leichtere Abschiebung dieser Personen.
Vorgeblich sollen dadurch Schlepper gefunden und
ausgeschaltet werden, das geschieht durch diese
Aktionen aber nicht, denn eine Prifung, ob die
Bootsinsass_innen tatsachlich als Gefliichtete im Sinne

Cristina Martin

der GFK anerkannt wlirden oder nicht, kann unter diesen
Umstanden nicht ausreichend geschehen.?

Es geht also hier nicht so sehr darum, dass die Frontex-
Aktionen und die deutsche Asylgesetzgebung noch hinter
die Mindestanforderungen und -standards von GFK und
UNCLOS zuriickgehen — das steht auller Frage, und
sollte auch nicht als Anhaltspunkt dienen —, es geht
vielmehr um die Frage, warum dies geschieht: aus einer
postkolonialen rassistischen Haltung heraus, die nicht
bereit ist, sich ihre eigene Schuld einzugestehen, ihrer
Verantwortung gerecht zu werden und ihre durch
Plinderung, Krieg und Gewalt errungenen Privilegien
aufzugeben. Es ist ein System der Abschottung und der
Ausgrenzung aller, die man nicht will und die man als
Gefahrdung der eigenen Stellung innerhalb der globalen
Machtverhéltnisse sieht. Zu hoffen bleibt einzig, dass der
andauernde und erstarkende Protest und Widerstand,
der maRgeblich von denjenigen Personen getragen wird,
fur die dieses System der Ausgrenzung und
Entmenschlichung gedacht ist, weitergehen kann und die
hierflr notwendige Unterstiitzung erhalt. Am 19. April
2014 wird ein u.a. von den Protestierenden des
Oranienplatzes organisierter europaweiter Marsch von
Strallburg nach Briissel stattfinden. Ziel soll es sein, die
durch die rassistische und menschenverachtende EU-
Flichtlingspolitik erzeugte Isolation und Vereinzelung
gefllichteter Personen zu durchbrechen und in einer
gemeinsamen Aktion dagegen Widerstand zu leisten.

“Sozialtourismus” oder eine Europaische Union mit gleichen Rechten und Pflichten fiir alle EU-Biirger_innen?
Ein Dauerkampf der deutschen Regierung gegen das Freizlgigkeitsrecht

L Art. 70 iVm Anhang X VO 883/2004

’Art. 2 (Personlicher Anwendungsbereich) iVm Art. 4 (soziales Gleichbehandlungsgebot) VO 833/2004
*EuGH 22.06.1972(Frilli gegen Belgischen Staat), Rs. 1/72, Slg. 1972, 457.
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* Siehe: Art. 18 AEUV zum allgemeinen Verbot auf Grund der Staatsangehérigkeit zu diskriminieren, Art. 45 Abs. 2 AEUV
zum Recht auf Freizligigkeit fir Arbeithehmer ohne Diskriminierung auf Grund der Staatsangehdrigkeit und Art. 20 AEUV
zum allgemeinen Aufenthaltsrecht fiir EU-Birger.

*EuGH 04.06.2009 (Vatsouras/Koupatantze gegen ARGE Nurnberg), Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, 1-4585 mit
Verweis auf: Urteil vom 23.03.2004, Rs. C-138/02, Sgl. 2004, 1-2703 (Collins gegen Secretary of State for Work and
Pensions).

®BSG, B4 AS 9/13 R, Rn. 15.

7Frings, Sozialleistungen fur EU-Blrger/innen nach der VO 883/2004, Marz 2012, S. 15. Abrufbar unter:
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Frings_Sozialleistungen_883-2004.pdf. Zuletztbesucht am 05.05.2014.

®Der EUGH hat im Fall Vatsouras/Koupatantze (siehe Fn. 6) entschieden, dass beitragsunabhéngige Geldleistungen schon
dann zugewahren sind, wenn sie Leistungen zur Erleichterung der Arbeitsmarktintegration sind und die betroffene Person
eine tatsachliche Verbindung zum deutschen Arbeitsmarkt hat. Daflr reicht, dass die Person wahrend eines angemessenen
Zeitraums tatsachlich eine Beschaftigung in dem Mitgliedstaat gesucht hat. Der EuGH hat in seiner Entscheidung zwar offen
gelassen, ob SGB Il Leistungen zur Erleichterung der Arbeitsmarktintegration oder Sozialhilfe enthélt, doch die Européische
Kommission hat sich vor kurzem fir die erste Auslegungsvariante ausgesprochen (siehe weiter unten).

° Voigt, Recht — Spielball der Politik? Rechtspolitologie im Zeichen der Globalisierung, 4. Neu bearbeitete und erweiterte
Auflage, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000, S. 47. «Arena» wird hier als der Raum verstanden, in dem ein
politischer Konflikt ausgetragen wird. Siehe: Voigt, Recht...

YBSG, B 4 AS 9/13 R, LSG S17 AS 2198/12

" Siehe Fn. 9.

2Siehe u.a.: Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins, Nr. 60/12, Berlin, Juni 2012. Abrufbar unter:
http://anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-11/SN60-12Auslaender-AsylFuersorgeabkommen.pdf  (zuletzt besucht
am 05.05.2014). Siehe auch: Frings (Fn. 8), S. 18.
13http://WWW.sueddeutsche.de/kultur/sozialtourismus-ist-unwort-des-jahres-gezielte-stimmungsmache-gegen-
unerwuenschte-zuwanderer-1.1862549. Die Malnahmen ergeben sich aus einer Studie von BMI und BMAS:
Zwischenbericht des Staatssekretdrausschusses zu «Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der
sozialen Sicherungssystem durch Angehdrige der EU-Mitgliedstaaten». Abrufbar unter:
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFil
e (zuletzt besucht am 05.05.2014).

“EuGH 23.03.2004 (Collins gegen Secretary of Statefor Work and Pensions), Rs. C-138/02, Sgl. 2004, 1-2703 mit Verweis
auf: Urteil 26.02.1991, Rs. C-292/89, Sgl. 1991, I-745 (Antonissen).

5§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Freiziigigkeitsgesetz/EU.

Huseyin Celik

Freiziigigkeit zwischen der EU und der Schweiz sowie die jiingste Initiative gegen Zuwanderung

®sSchweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt fir Statistik, Natiirliche Bevolkerungsbewegung: Provisorische
Monatsdaten, Januar 2014 (Stand: BFS, 25.03.2014).

m Eidgendssisches Departement fur Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), Staatssekretariat fur Wirtschaft (SECO), Die

Lage auf dem Arbeitsmarkt, Februar 2014 vom 7. Méarz 2014, S. 4.

®BGBI. 1 2013 S. 3484 ff.

' Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig

aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehdrigen.

% Richtlinie 2011/51/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 zur Anderung der Richtlinie

2003/109/EG des Rates zur Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die internationalen Schutz geniel3en

(ABI. L 132 vom 19.5.2011, S. 1).

2! Richtlinie 2011/98/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 ber ein einheitliches

Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis fur Drittstaatsangehérige, sich im Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie Uber ein gemeinsames Biindel von Rechten fir Drittstaatsarbeitnehmer,

die sich rechtméafig in einem Mitgliedstaat aufhalten (ABI. L 343 vom 23.12.2011, S. 1).

?2 BR-Druck 97/13 von 08.02.2013.

Magdalena Benavente
EU Migrationspolitik: AusschlieBen und illegalisieren anstatt schiitzen?

2 Anderung ab 06.09.2013 Artikel 1 Gesetz zur Verbesserung der Rechte von international Schutzberechtigten und
auslandischen Arbeitnehmern § 2, § 4, § 6, 8§ 9a, 8 9b, § 9c, § 14, § 16, § 18¢, § 19a, § 21, § 25a, § 27, 8§ 28, 8§ 29, § 31, §
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http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Frings_Sozialleistungen_883-2004.pdf.%20Zuletzt%20besucht%20am%2005.05.2014
http://anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-11/SN60-12Auslaender-AsylFuersorgeabkommen.pdf
http://www.sueddeutsche.de/kultur/sozialtourismus-ist-unwort-des-jahres-gezielte-stimmungsmache-gegen-unerwuenschte-zuwanderer-1.1862549
http://www.sueddeutsche.de/kultur/sozialtourismus-ist-unwort-des-jahres-gezielte-stimmungsmache-gegen-unerwuenschte-zuwanderer-1.1862549
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/01/new/nip_detail.html?gnpID=2014-057
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/01/new/nip_detail.html?gnpID=2014-057

32,838a,839,844,844a, §52,857,858,8 75,8 77, § 81, § 84, § 91c, § 98, § 104 Anderung ab 02.12.2013: §4, § 5, §
6,8 9a, § 9b, § 29, § 30, § 31, § 33, § 34, § 51, § 56, § 69, § 88a, § 91c, § 101, § 104.

24 BR-Druck 97/13 vom 08.02.2013.

% vgl. PRO ASYL Stellungnahme vom 18.01.2013

%6 vgl. PRO ASYL Stellungnahme vom 18.01.2013

Cristina Martin
Das Demokratiedefizit der Europaischen Union und seine Konsequenzen im Bereich der Asylpolitik

" 81% aller Gesetzentwiirfe zwischen 2009-2013 wurden im Rahmen des so genannten informellen Trilogs zwischen EU-
Kommission, Europdischem Parlament und Ministerrat beschlossen. Dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Trilog und
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/134013/sachanalyse (zuletzt besucht am 14.05.2014).

?8 Artikel 78 Abs. 3 Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union (AEUV).

Iris Rajanayagam
Frontex nach Dublin lll: Verstiarkte Abwehr statt Schutz

*\/on Brevern, Hartmut ,Seenotrettung von Fliichtlingen in : Zeitschrift fur auslandisches 6ffentliches Recht und Vélkerrecht
(ZabRV) 2000 / Hrsg.: Max-Planck-Institut fiir auslandisches und Vdélkerrecht.

% 3. hierzu: http:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20040579/index.html

%13, hierzu Wabhlplakat der Griinen, auf dem ein junge Frau zu sehen ist mit den Satzen: ,| have a Dream. | am a Refugee. |
am Europe*

%2 3. hierzu: http://Awww.fliichtlingsrat-lsa.de/2014/04/europaisches-projekt-migrant-files-verzeichnet-23-000-tote-seit-2000.

% 3. hierzu beispielhaft der Fall von Asif Seyd: http://vimeo.com/91142693.

% Wollte mensch tatsachlich Schlepper bekampfen, kame viel eher UNCLOS § 99 (Verbot von Sklaventransporten und
Befreiung von Sklaven) in Betracht.

MIGRATIONSRAT 27

Berlin & Brandenburg


http://de.wikipedia.org/wiki/Trilog
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/134013/sachanalyse
http://www.flüchtlingsrat-lsa.de/2014/04/europaisches-projekt-migrant-files-verzeichnet-23-000-tote-seit-2000
http://vimeo.com/91142693

